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Das Präsidium und das Team des Österreichi-
schen Behindertenrats freuen sich, dass die 

Stelle der Geschäftsführung seit 1. März 2024 
wieder besetzt ist. Wir haben Mag. Dr. Christine 
Pomikal gebeten, sich auf Seite 4 gleich selbst 
vorzustellen.

Im Fokus dieser Ausgabe steht die Situation von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. 
Ab Seite 6 widmet sich unsere langjährige Kollegin Mag. Christina Wurzinger, 
E.MA., die mit Februar 2024 interimistisch die Geschäftsführung des Unabhän-
gigen Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen übernommen hat, dem Thema Zusatz-Her-
ausforderungen, Hürden und Abhängigkeiten von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderungen in Österreich. Die Vergabepraxis des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs wird ab Seite 9 unter die Lupe genommen. Ab Seite 12 berichten 
wir über den Schwerpunkt Inklusion in der Wiener Jugendarbeit. Wie die Anmel-
dung für die Wiener Summer City Camps für Kinder mit Behinderungen abläuft, 
erfahren Sie auf Seite 15.

Ab Seite 21 können Sie sich über die vielfältigen Themen der Zero Project 
Conference 2024 mit dem Schwerpunkt „Inklusive Bildung und IT“ ein Bild ma-
chen. Mag. Christine Steger ist nun ein Jahr als Bundesbehindertenanwältin 
tätig. Wir haben Sie zum Interview getroffen. Einen Auszug daraus finden Sie ab 
Seite 22.

Über die Beteiligung des Burgenlandes, das sich nun ebenso wie nach Salzburg, 
Tirol, Vorarlberg und Kärnten am Pilotprojekt zur Ausweitung und Harmonisie-
rung der Persönlichen Assistenz beteiligt, informieren wir auf Seite 24. Unser 
Barrierefreiheitsexperte DI Emil Benesch beleuchtet ab Seite 25 die Situation 
von Menschen mit Behinderungen im Katastrophenschutz. Ab Seite 28 stel-
len wir die Hidden Disabilities-Sonnenblume vor. Mit dieser können Menschen 
signalisieren, dass sie mit einer unsichtbaren Behinderung leben.

Mag. Victoria Biber, LL.M. unterstützt seit Jahresbeginn das juristische Team 
des Österreichischen Behindertenrats. Ab Seite 32 nimmt sie Sie mit zu einer 
Fachtagung, die sich mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz in der Betreuung 
von Menschen mit psychischen Erkrankungen widmete.

In der kommenden Ausgabe lesen Sie Interviews mit den Spitzenkandidat*in-
nen von ÖVP, GRÜNEN, SPÖ, FPÖ und NEOS für die EU-Wahlen am 9. Juni 2024.

Mit besten Wünschen
Ihr Klaus Widled
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Liebe Leser*innen!
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Behindertenrat

Seit 1. März 2024 darf ich das 
Team des Österreichischen Be-
hindertenrats in der Position 

der Geschäftsführung unterstützen. 
Ich freue mich sehr auf diese verant-
wortungsvolle, abwechslungsreiche 
und spannende Tätigkeit, die alle 
Bereiche des täglichen Lebens be-
trifft. Wie wir im Ergebnisbericht der 
Staatenprüfung 2023 zur Einhaltung 
der UN-Behindertenrechtskonven-
tion nachlesen können, gibt es für 
Österreich noch einige To-Dos, um 
Inklusion in allen Lebensbereichen 
der Gesellschaft zu realisieren. Ein 
selbstbestimmtes Leben für Men-
schen mit Behinderungen inmitten 
der Gemeinschaft sollte eine Selbst-
verständlichkeit für einen modernen 
und zukunftsorientierten Staat wie 
Österreich sein.

Ich habe sowohl in der Grundla-
genforschung, in der Curriculum-

entwicklung für den sekundären 
und tertiären Bildungssektor als 
auch in der Projektentwicklung und 
Implementierung von Ergebnissen 
gearbeitet. Ich durfte kleinere und 
große Teams leiten, mich stets 
mit Stakeholdern aus den unter-
schiedlichsten Interessenbereichen 
austauschen und habe diese Inter-, 
Multi- und Transdisziplinarität stets 
als sehr bedeutend, essenziell, 
fruchtbar und notwendig gesehen, 
um gemeinsam viel bewegen und 
realisieren zu können.
Ich darf nun meine bisherigen 
Erfahrungen aus den Bereichen 
Wissenschaft, Gesundheit und 
Pflege, Bildung, Digitalisierung 
sowie Projekt- und Personalmanage-
ment einbringen, um gemeinsam 
mit dem Team des Österreichischen 
Behindertenrats, dem Präsidium 
sowie allen Partner*innen weiter-
hin für ein barrierefreies Österreich 

auf allen Ebenen aufzutreten und 
die Entscheidungsträger*innen von 
einem inklusiven Miteinander zu 
überzeugen. 

Klaus Widl, Präsident, und Christine Pomikal, Geschäftsführerin, mit einem Teil des Teams des Österreichischen Behinderten-
rats (von links: Klaus Widl, Fritz Rücker, Christine Pomikal, Eva-Maria Fink, Felix Steigmann, Kerstin Huber-Eibl, Emil Benesch, 
Victoria Biber, Karin Draschkowitz, Bernhard Bruckner und Andrea Strohriegl)

Mag. Dr. Christine Pomikal, Geschäfts-
führung Österreichischer Behindertenrat

Foto: Andrea Strohriegl
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Kinder und Jugendliche mit Be-
hinderungen erleben in Öster-
reich in allen Lebensbereichen 

vielfältige Formen von Diskriminie-
rungen. Welchen Zusatz-Heraus-
forderungen, Hürden und Abhän-
gigkeiten sie sich stellen müssen, 
beleuchtet Christina Wurzinger.

Die Sonnenblume als Symbol 
für unsichtbare Behinderun-
gen soll Träger*innen unter-

stützen, sich an überfüllten Orten 
wohlzufühlen. Am Flughafen Wien 
werden seit kurzem Umhängebänder 
und Anstecknadeln mit der Hidden 
Disabilities-Sonnenblume ausgege-
ben. 
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Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Zusatz-Herausforderungen, 
Hürden und Abhängigkeiten

Von Christina Wurzinger

Hier ein kleiner Aufriss aus der Lebensrealität von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in 
Österreich:

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen erleben in 
Österreich in allen Lebensbereichen vielfältige Formen 
von Diskriminierungen, wie folgende Schilderungen des 
Jugendbeirats vom Tiroler Monitoring-Ausschuss zeigen:
 
„Viele von uns sind schon benachteiligt worden, weil 
sie eine Behinderung haben. Zum Beispiel konnten wir 
in der Schule bei Ausflügen oder im Turn- und Werk-
unterricht nicht dabei sein. Viele von uns sind von 
Mitschülern und Mitschülerinnen beschimpft, verspottet 
oder auch stark gestoßen worden. Oft hat uns niemand 
geholfen. Die Lehrer*innen haben nichts gemerkt. In 
der Öffentlichkeit werden wir von fremden Menschen 
oft angestarrt oder komisch angeschaut. Manche von 
uns wollen dann gar nicht mehr rausgehen oder einen 
öffentlichen Bus verwenden. Viele Menschen sehen nur 
unsere Beeinträchtigung, aber nicht die ganze Per-
son und den ganzen Menschen. Es gibt Menschen, die 
können nicht verstehen, dass Jugendliche mit Behin-
derungen lustig sein können und Spaß im Leben haben 
können. Manchmal sprechen Menschen sehr kompliziert. 
Sie wollen keine einfache Sprache verwenden. Dann 
können einige von uns nicht alles gut verstehen. Manche 
Menschen sind ungeduldig, wenn jemand nicht deutlich 
sprechen kann. Sie wollen dann gar nicht zuhören und 
geben sich keine Mühe. Manche von uns brauchen aber 
einfache Sprache oder mehr Zeit zum Sprechen. […] 

Manchmal wird über uns geredet, als ob wir gar nicht da 
wären. Zum Beispiel sprechen Ärzte nur mit den Eltern 
und nicht mit uns direkt.“1

Physische, kommunikative, strukturelle und 
soziale Barrieren
Was hier angesprochen wird, sind ganz unterschiedli-
che Formen von Barrieren – physische, kommunikative, 
strukturelle und soziale Barrieren. Letztere bezeichnen 
die Barrieren in den Köpfen und sind wohl die hart-
näckigsten und am schwierigsten zu überwindenden. 
Eine internationale Studie zu schulischen Mobbinger-
fahrungen zeigt, dass Schüler*innen mit Behinderungen 
oder chronischen Krankheiten in Österreich ein 1,5-mal 
höheres Risiko haben, Mobbing zu erleben.2 Dies hat oft 
einen Schulwechsel in die Sonderschule zur Folge und 
wird immer wieder als Grund angeführt, Sonderschulen 
zu erhalten. Aber genau in dieser Absonderung liegt das 
Problem. Menschen tendieren dazu, Unbekanntem mit 
Argwohn zu begegnen. Schaffen wir Sonderwelten für 
eine bestimmte Gruppe, nehmen wir den Kindern die 
Möglichkeit, von Anfang an ein natürliches Miteinander 
zu entwickeln. Dies beginnt schon bei den Kleinsten.
 
Der Jugendbeirat des Tiroler Monitoringausschusses, 
in dem Jugendliche mit unterschiedlichsten Behinderun-
gen seit 2017 mit Unterstützung organisiert sind, sagt 
dazu Folgendes: 

„Sonderschulen sind das Gegenteil von Inklusion, weil 
dann Kinder mit Behinderung von Kindern ohne Behin-

Kind sein ist oft nicht leicht, Jugendliche*r sein meist noch viel schwieriger. Das haben wir alle 
am eigenen Leib erfahren. Egal, wie sehr man sich selbst erst nach unmittelbarer Befriedigung 
der eignen Bedürfnisse gesehnt hat, später nach der Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu 
treffen und schließlich danach, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen – so 
war man doch immer von der Gunst und Unterstützung einzelner Erwachsener oder auch der 
Strukturen, in denen man sich bewegt hat, abhängig. Diese Abhängigkeit war vielfach frustrie-
rend. Gepaart mit der Notwendigkeit, sich mit Gleichaltrigen zu messen und im sozialen Gefüge 
zu bestehen manchmal wohl gar erdrückend. So weit – so schwierig. Aber wie verhält sich das 
mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen? Welchen zusätzlichen Herausforderungen, 
Hürden und Abhängigkeiten müssen sie sich stellen?
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derung getrennt sind und sich nicht begegnen können. 
Oft haben Leute viele Fragen zum Thema Behinderung, 
weil sie keine Möglichkeiten zur Begegnung mit behin-
derten Menschen haben. So können sie nichts voneinan-
der lernen.“3

Institutionalisierung von Kindern
Obwohl die menschenrechtliche Verpflichtung besteht, 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ein Leben 
in der Familie und in der Gemeinschaft mit anderen zu 
ermöglichen, verbringen zahlreiche Kinder in Österreich 
noch immer einen Großteil ihres Alltags in aussondern-
den Einrichtungen. Leider herrscht in Österreich nach 
wie vor wenig Bewusstsein für die Institutionalisierung 
von Kindern. Diese hängt eng mit dem Angebot an 
Sonderschulen zusammen, die oft als Internatssonder-
schulen geführt werden. Als weiterer Grund dafür, dass 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen nicht bei 
ihrer Familie leben können, wird häufig angegeben, 
dass die Familien nicht ausreichend unterstützt werden, 
sodass das Kind mit hohem Unterstützungsbedarf in der 
Familie bleiben kann. Unter den aktuellen Umständen 
ist es für den Elternteil eines Kindes mit hohem Unter-
stützungsbedarf, der die Hauptpflege übernimmt, nicht 

möglich, berufstätig zu bleiben. Das Armutsrisiko steigt 
dadurch enorm. Es herrscht ein massiver Mangel an 
individualisierten bedarfsgerechten Unterstützungs-
maßnahmen. Zudem wird immer wieder berichtet, dass 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gemeinsam 
mit behinderten Erwachsenen in Einrichtungen leben.

Körperliche, psychische und sexuelle Gewalt
Sowohl in Einrichtungen als auch im alltäglichen Le-
ben sind Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 
im Vergleich zu Gleichaltrigen noch immer übermäßig 
von körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt be-
troffen. Dies belegt unter anderem eine Gewaltstudie 
des Sozialministeriums aus dem Jahr 2019.4 Betroffene 
Personen berichten darin von schwerer wiederkehrender 
Gewalt und Missbrauch im Kindesalter. Das geht von 
psychischer Gewalt wie Demütigungen, lächerlich ma-
chen, Beschimpfungen und Vernachlässigung bis hin zu 
körperlicher und sexueller Gewalt. Auch internationale 
Studien belegen das deutlich höhere Risiko von Kindern 
mit Behinderungen, Opfer von Gewalt und Missbrauch 
zu werden. Die Volksanwaltschaft berichtet nach ihren 
Überprüfungen von Institutionen für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen, dass Fremdbestimmung einen 

Jugendbeirat des Tiroler Monitoring-Ausschuss bei der Konferenz des Österreichischen Behindertenrats im September 2023
Foto: Andrea Strohriegl
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Risikofaktor für Gewalt darstellt. Zudem gibt es zahl-
reiche Belege dafür, dass die Unterbringung von kleinen 
Kindern in Betreuungseinrichtungen massive schädigende 
Auswirkungen auf deren Entwicklung haben kann. 
Neben den gewaltbegünstigenden Strukturen fehlt Men-
schen mit Behinderungen oft die Möglichkeit, Übergriffe 
als solche zu erkennen und von sich zu weisen. Bestehen-
de Abhängigkeitsverhältnisse, zum Beispiel in Bezug auf 
körperliche Pflege, aufgrund von Betreuungsbedarf oder 
der Wohnverhältnisse verstärken das Problem. Außerdem 
ist die Sexualität von Menschen mit Behinderungen nach 
wie vor ein Tabuthema. Es fehlt an frühzeitiger alters- 
und bedarfsgerechter Aufklärung, sowie entsprechender 
Sexual- und Körperkunde. Diese müsste gemeinsam mit 
Empowerment- und Sensibilisierungsmaßnahmen ausrei-
chend angeboten werden. Das Ziel muss sein, die Selbst-
ermächtigung von Kindern und Jugendlichen mit Behin-
derungen von Anfang an zu fördern. 

Persönliche Assistenz
Ein weiterer wesentlicher Aspekt, der die Selbstbestim-
mung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von 
Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen enorm 
steigert, ist die Möglichkeit, Persönliche Assistenz in An-
spruch zu nehmen. Dennoch haben nur die wenigsten von 
ihnen in Österreich Anspruch auf Persönliche Assistenz in 
der Schule und noch weitaus weniger in der Freizeit oder 
im Alltag. Auch die 2023 eingeführte Förderrichtlinie zur 
Schaffung einheitlicher Rahmenbedingungen für alle Le-
bensbereiche in Bezug auf Persönliche Assistenz schließt 
Kinder und Jugendliche systematisch aus.

Inklusion und Barrierefreiheit
Eine weitere Hürde für die Teilhabe ist die mangelnde 
Barrierefreiheit. Kindergärten, Schulen, Spielplätze, 
Schwimmbäder, Freizeitparks, Kinos, Theater, etc. sind 

überwiegend weder inklusiv noch barrierefrei gestaltet. 
Inklusive Ferienangebote haben nach wie vor Selten-
heitswert in Österreich. All dies minimiert die Möglich-
keit, sich zu begegnen, was in weiterer Folge zur Auf-
rechterhaltung der Ausgrenzung und Stigmatisierung 
führt.

Segregation beenden
Der UN-Fachausschuss über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen verlangt nach seiner Überprüfung 
Österreichs im August 2023 „wirksame Maßnahmen […] 
um die Segregation von Kindern mit Behinderungen in 
Einrichtungen in allen Lebensbereichen, einschließlich 
der Bildung, zu beenden.“ Zudem müssen der Bund und 
die Länder die aktive Teilhabe von Organisationen von 
Kindern mit Behinderungen am öffentlichen Diskurs fi-
nanziell und technisch unterstützen. Frühförderungsleis-
tungen müssen für Kinder mit Behinderungen rasch zur 
Verfügung gestellt werden, ebenso wie individualisierte 
Unterstützung für ein Leben in der eigenen Familie.  
Diese (und andere) Empfehlungen müssen bis zur 
nächsten Überprüfung Österreichs durch die Vereinten 
Nationen umgesetzt werden. Denn wie der Jugendbeirat 
des Tiroler Monitoringausschusses so trefflich formuliert:  
„Wenn man dabei ist, kann man mitmachen. Und man 
kann Sachen tun, die einem Spaß machen. Dabei sein 
macht glücklich und Freude.“6
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Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

1 Protokoll der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des Bundes-Monitoring-Ausschusses und des Tiroler 
Monitoring-Ausschusses am 27.11.2018 zum Thema: „Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“, 4f. 
https://kurzelinks.de/Kinder_und_Jugendliche_mit_Behinderungen
2 Sentenac, Mariane et al. (2012). Peer victimization and subjective health among students reporting 
disability or chronic illness in 11 Western countries. European Journal of Public Health, Vol. 23, No.3, 
412-426.
3 Jugendbeirat für den Tiroler Monitoring-Ausschuss. In: M. Hoffmann et al. (2023). Raum. Macht. 
Inklusion. Inklusive Räume erforschen und entwickeln. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn. S. 27. 
4 Gewaltstudie des BMASGK „Erfahrungen und Prävention von Gewalt an Menschen mit Behinderun-
gen“. Online abrufbar unter https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publi-
cationId=718
5 CRPD/C/CO/2-3, Absatz 21.
6 Jugendbeirat für den Tiroler Monitoring-Ausschuss. In: M. Hoffmann et al. (2023). Raum. Macht. 
Inklusion. Inklusive Räume erforschen und entwickeln. Verlag Julius Klinkhardt. Bad Heilbrunn. S. 29.

https://kurzelinks.de/Kinder_und_Jugendliche_mit_Behinderungen
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=718
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Große Unterschiede bei 
Vergabe von sonderpäda-
gogischem Förderbedarf Von Kerstin Huber-Eibl

Ein Forschungskonsortium aus 
Expert*innen des Netzwerks 
Österreichischer Inklusions-

forscher*innen wurde im Juni 2022 
vom Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung mit der 
Durchführung einer Studie beauf-
tragt. Ziel der Untersuchung war, 
den Prozess der Vergabe von son-
derpädagogischem Förderbedarf in 
Österreich zu erheben.

Ausgewählte Ergebnisse
Die Umsetzung des Prozesses der 
SPF-Vergabe wird in den Bun-
desländern sehr unterschiedlich 
gehandhabt. So gibt es Bundeslän-
der, in denen sehr vielen Schü-
ler*innen ein sonderpädagogischer 
Förderbedarf attestiert wird, wäh-
rend die Quote in anderen Bundes-
ländern äußerst gering ist. 

Mit Blick auf die Geschlechter-
verteilung der Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
zeigt sich, dass österreichweit mit 
63,7 % deutlich mehr Schüler einen 
sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben als Schülerinnen (36,3 %). 
Etwas ausgeglichener ist das Ge-
schlechterverhältnis im Burgenland 
und in Kärnten mit einem Mädchen-
anteil von 41 % oder knapp darüber.

Die Unterschiede nach der Erst-
sprache fallen noch etwas stärker 
aus: Österreichweit haben 43,5 % 
der Schüler*innen mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf eine andere 
Erstsprache als Deutsch. Allerdings 
sind diese Ergebnisse vor dem 
Hintergrund zu interpretieren, dass 
sich die Anteile der Schüler*innen 
an Pflichtschulen mit einer anderen 
Erstsprache als Deutsch zwischen 

den Bundesländern unterscheiden. 
Demnach sind Schülerinnen mit 
nicht-deutscher Erstsprache beson-
ders in Salzburg überrepräsentiert.

Im Großen und Ganzen erfolgt die 
Feststellung eines sonderpädago-
gischen Förderbedarfs früh in der 
Schullaufbahn: Mehr als jedes zweite 
Kind hat bis zu seinem dritten 
Schulbesuchsjahr einen SPF-Be-
scheid erhalten, 70 % bis zum 
vierten und 90 % bis zum sechsten 
Schulbesuchsjahr.

Aus den verfügbaren Daten lässt sich 
schließen, dass 4,5 % aller Pflicht-
schüler*innen über einen sonder-
pädagogischen Förderbedarf ver-
fügen. Wollte man anstelle der von 
den Bildungsdirektionen erhobenen 
Daten jene Zahlen heranziehen, die 
vom Bundesministerium für Bildung, 

Die Vergabepraxis des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF) in Österreich 
wurde von Wissenschaftler*innen unter die Lupe genommen.

Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf können Sonderschulen, Sonderschulklassen oder Regelschulen besuchen. 
Foto: Canva
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Wissenschaft und Forschung sowie 
von Statistik Austria veröffentlich 
werden, läge der Anteil bei 5,1 %.
Die Vorgabe einer Deckelung von 
Dienstposten bei 2,7 % der Schü-
ler*innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf und der Status 
quo der Betroffenheit bzw. des Be-
darfs an Ressourcen für die sonder-
pädagogische Förderung liegen weit 
auseinander.

Im Sinne der UN-Behinderten-
rechtskonvention gilt es, schuli-
sche Integration zu unterstützen. 
Rund zwei Drittel der Schüler*innen 
mit sonderpädagogischem Förder-
bedarf werden nach Angaben der 
Bildungsdirektionen österreichweit 
in Integrationsklassen unterrichtet.
Die Daten der Erhebung belegen, 
dass schulische Integration in Kärn-
ten oder der Steiermark als vorwie-
gend umgesetzte Praxis bezeichnet 
werden kann, während in Nieder-
österreich oder Vorarlberg nur etwas 
mehr als die Hälfte der Schüler*in-
nen in Integrationsklassen unter-
richtet werden. 

Integration gelingt in Volksschulen 
besser als auf der unteren Sekundar-
stufe, dort allerdings in Mittelschu-
len und Polytechnischen Schulen 
weitaus besser als in Gymnasien. 
Schließlich haben Schülerinnen mit 
festgestellter kognitiver Beeinträch-
tigung die bei Weitem geringsten 
Chancen auf integrativen Unterricht. 
Darüber hinaus ist für Burschen und 
Schüler*innen mit deutscher Erst-
sprache die Chance auf schulische 
Integration etwas niedriger als für 
Mädchen und Personen mit einer 
anderen Erstsprache.

Vorgaben für die 
SPF-Vergabe
Seitens der Bildungsdirektionen 
existieren unterschiedliche Vor-

gaben für den Prozess der Be-
gutachtung und Diagnostik im 
Rahmen eines SPF-Verfahrens. Die 
neun Bildungsdirektionen stellen 
auf ihren Websites die notwendi-
gen Formulare für den Antrag auf 
SPF zum Download zur Verfügung. 
Beispielhaft wird dieser Prozess im 
Folgenden anhand des Vorgehens 
in der Steiermark beschrieben.

In der Steiermark wird die Feststel-
lung eines sonderpädagogischen 
Förderbedarfs im Regelfall von den 
Erziehungsberechtigten bei der 
Bildungsdirektion Steiermark be-
antragt. In Ausnahmefällen kann 
die Feststellung auch von Amts 
wegen gestellt werden, d. h. auf-
grund eines Antrags der jeweiligen 
Schulleitung. In beiden Fällen wird 
auf Transparenz und Kooperation 
hinsichtlich der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Familie ver-
wiesen.

Bevor der Antrag gestellt wird, müs-
sen die Eltern/Erziehungsberechtig-
ten ein verpflichtendes Beratungs-
gespräch mit einer*m Mitarbeiter*in 
des Diversitätsmanagements und 
ein freiwilliges Beratungsgespräch 
mit der Schulpsychologie oder dem 
schulärztlichen Dienst absolviert 
haben. Der Antrag beinhaltet die 
demographischen Daten der an-
tragstellenden Person und des 
Kindes. Es werden medizinische oder 
psychologische Befunde beigelegt 
sowie Informationen über Frühför-
dermaßnahmen oder Therapien, die 
das Kind erhalten hat. 

Weiters ist ein pädagogischer Be-
richt der involvierten Lehrperso-
nen verbindlich anzufertigen. Dieser 
enthält eine Beschreibung des 
Schülers oder der Schülerin, bisher 
getroffener schulischer Maßnahmen, 
zum Beispiel Fördermaßnahmen im 

Bereich Sprache oder verhaltens-
pädagogische Maßnahmen, eine 
Beschreibung der Klassensituation, 
eine Darstellung der Kompetenzen 
des Kindes sowie einen Vorschlag 
zur Lehrplaneinstufung mit Begrün-
dung (Allgemeine Sonderschule, 
Sinnes-/Körperbehinderung, erhöh-
ter Förderbedarf).

Die Bildungsdirektion Steiermark 
prüft den Antrag und entscheidet, 
ob aus den Unterlagen eine Behin-
derung gemäß Schulpflichtgesetz, 
die eine Teilhabe am Unterricht 
erschwert, deutlich wird. Die-
se Beurteilung erfolgt durch die 
Schulpsychologie bzw. den schul-
ärztlichen Dienst oder nach Ab-
sprache zwischen den zuständigen 
Personen der Abteilung Präs/6 
und des Referates Schulrecht und 
sonstige Rechtsleistungen. Liegen 
hier Unstimmigkeiten vor, werden 
weitere schulpsychologische oder 
ärztliche Gutachten eingeholt. Für 
eine zusätzliche Untersuchung ist 
das Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten erforderlich. 

Bei Feststellung einer Behinderung 
im Sinne des Schulpflichtgesetzes 
wird der Akt an den Diversitätsma-
nager oder die Diversitätsmanagerin 
zur Erstellung eines sonderpädago-
gischen Gutachtens weitergeleitet. 
Diese stellen fest, ob das Kind auf-
grund der Behinderung dem Unter-
richt nicht zu folgen vermag und 
legen eine Lehrplaneinstufung fest.

Die Eltern/Erziehungsberechtigten 
erhalten dann eine Information zu 
diesem Entscheid inklusive der er-
stellten Gutachten und werden über 
ihr Recht in Bezug auf das ihnen 
zustehende Parteiengehör aufge-
klärt. Sie haben die Möglichkeit, ein 
Beratungsgespräch in Anspruch zu 
nehmen, müssen dies jedoch verlan-
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gen. Sie haben zudem das Recht, bei 
Bedarf einen Dolmetscher oder eine 
Dolmetscherin zu dem Gespräch hin-
zuzuziehen. Die Eltern/Erziehungs-
berechtigten haben die Möglichkeit, 
gegen diese Entscheidung Stellung 
zu nehmen. Abschließend wird der 
Bescheid den Eltern/Erziehungs-be-
rechtigten zugesandt. 

Nachdem der SPF festgestellt wurde, 
sind die Lehrpersonen angehalten, 
eine bestmögliche Förderung zu 
planen und zu organisieren. Die im 
Bescheid festgelegten Lehrpläne 
werden als Grundlage herangezo-
gen. 

Detaillierte 
Zusammenfassung 
der SPF-Studie
https://ogy.de/SPF-Studie

Es hängt stark vom Bundesland 
ab, ob Schüler*innen mit einer 
körperlichen oder psychischen 
Behinderung sonderpädagogi-
scher Förderbedarf attestiert wird. 
Dennoch hält Bildungsminister 
Martin Polaschek keine deut-
licheren Vorgaben für die Länder 
für notwendig. Vielmehr setze er 
auf Gespräche mit den Ländern, 
erklärte Polaschek am 8. Januar 
2024 in einem Interview gegen-
über der Austria Presse Agentur.

Verena Hawelka, Petra Hecht, Mirjam 
Hoffmann, Thomas Hoffmann, Andrea 
Holzinger, Christa Hölzl, Sabrina Kahr, 
Maria Kreilinger, Timo Lüke, Michelle Pro-
yer, Kristina Raich, Katharine Rümmele, 
Stefan Schuster, Mario Steiner, Wilfried 
Prammer, Gabriele Pessl, Claudia Rauch, 
Sabrina Schrammel, Josefine Wagner und 
David Wohlhart: Evaluierung der Vergabe-
praxis des sonderpädagogischen Förder-
bedarfs (SPF) in Österreich. Abschlussbe-
richt, September 2023

Quelle: Barbara Gasteiger-Klicpera, Tobias 
Buchner, Erik Frank, Rainer Grubich, 

Laut der Anfragebeantwortung soll im Lauf des Jahres 
2024 eine Neufassung des Rundschreibens "Richtli-
nien zur Organisation und Umsetzung der sonderpä-

dagogischen Förderung" veröffentlicht werden. Darüber 
hinaus sei rasch nach Veröffentlichung der Studien-
ergebnisse eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die 
sich u.a. aus Vertreter*innen der Bildungsdirektionen, 
des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung sowie Inklusionsforscherinnen und Inklu-
sionsforschern zusammensetzt. Diese Expert*innen 
würden Maßnahmen erarbeiten, um den Ergebnissen der 
Studie Rechnung zu tragen.

Aktuell werde der Anfragebeantwortung zufolge an neu-
en kompetenzorientierten Lehrplänen für den sonder-
pädagogischen Bereich gearbeitet, die ein gemeinsames 
Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne 
Behinderung unterstützen sollen. Dafür sollen auch die 

Stundentafeln angepasst werden. Derzeit würden auch 
Lehrpläne für das Unterrichtsfach Österreichische Ge-
bärdensprache entwickelt. 

Ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf attestiert wird,
hängt in Österreich vom Bundesland ab. Grafik: Canva

Anfragebeantwortung zur 
SPF-Vergabepraxis
Bildungsminister Dr. Martin Polaschek beantwortete am 20. Februar 2024 eine von NAbg. Mag. 
Martina Künsberg Sarre, NAbg. Fiona Fiedler, Kolleginnen und Kollegen am 20. Dezember 2023 
eingebrachte parlamentarische Anfrage zur Vergabepraxis des sonderpädagogischen Förderbedarf.

https://ogy.de/SPF-Studie
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Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Schwerpunkt Inklusion in der 
Wiener Jugendarbeit Von Kerstin Huber-Eibl

Rund 800 Mitarbeiter*innen in mehr als 24 Vereinen 
sind in der Wiener Kinder- und Jugendarbeit tätig. 
Alle zwei Jahre wird ein Thema erarbeitet, auf das 

wienweit und vereinsübergreifend ein Fokus gelegt wird. 
Als Schwerpunkt für die Jahre 2024 und 2025 wurde das 
Thema Inklusion festgelegt. Im Rahmen einer Auftakt-
veranstaltung in der Wiener Urania wurde am 25. Jänner 
2024 der Startschuss für die Schwerpunkt-Jahre Inklusiv.
JA (JugendArbeit) gegeben.

"Mit dem Jahresschwerpunkt 'Inklusiv.JA' überwinden 
wir nicht nur strukturelle Barrieren, sondern auch die in 
unseren Köpfen. Das Ziel: Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigungen ins Blickfeld nehmen, Zugangschan-
cen verbessern und Kinderrechte umsetzen. Gemeinsam 
können wir eine inklusive Gemeinschaft schaffen, die 
Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern feiert", erklärte 
Wiens Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph 
Wiederkehr. Er hob hervor, dass etwa 50 Prozent der 

Plätze für Kinder mit Behinderungen im Sommerferien-
betreuungsangebot der Stadt Wien aufgestockt worden 
seien. Zudem werde eine Kompetenzstelle „Inklusion 
Elementarbereich“ aufgebaut. Auch im Zuge der Kinder- 
und Jugendmillion seien inklusive Ideen eingereicht 
worden, etwa der Wunsch nach mehr Blindenfühlstreifen 
rund um eine Blindenschule der Stadt.

Kinder- und Jugendarbeit als 
gesellschaftlicher Motor der Inklusion
Der Jahresschwerpunkt "Inklusiv.JA" des Referats 
Jugend der Stadt Wien - Bildung und Jugend (MA13) er-
möglicht der Kinder- und Jugendarbeit, als gesellschaft-
licher Motor der Inklusion zu agieren und einen Beitrag 
zur Umsetzung der Kinderrechte sowie der UN-Behinder-
tenrechtskonvention zu leisten.

„Gehen wir von einem breiten Inklusionsverständnis 
aus, dann ist das Thema Inklusion der Wiener Kinder- 

Der Jahresschwerpunkt „Inklusiv.JA“ 2024/25 der Jugendabteilung der Stadt Wien rückt die 
Inklusion diskriminierungs- und ausgrenzungsgefährdeter Kinder und Jugendlicher, 
insbesondere jenen mit Behinderungen, in den Mittelpunkt.

Mit dem Jahresschwerpunkt 'Inklusiv.JA' sollen Wiener Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in den Fokus gerückt, 
Zugangschancen verbessert und Kinderrechte umgesetzt werden.  Foto: Canva
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und Jugendarbeit wie auf den Leib geschneidert. Denn 
genau ihre Niederschwelligkeit macht Jugendarbeit zu 
einem wichtigen Impulsgeber auf dem Weg zu einer in-
klusiv(er)en Gesellschaft. Der Jahresschwerpunkt gibt 
die Gelegenheit aufzuzeigen, wie viel an Inklusionsarbeit 
tagtäglich im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit 
bereits passiert. Gleichzeitig nimmt sich die Wiener 
Kinder- und Jugendarbeit „Inklusiv.JA“ zum Anlass, um 
zu schauen, wo es noch Potentiale gibt: etwa wo noch 
mehr über die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung erfahren werden kann oder wo es noch 
weiterführende konzeptionelle Überlegungen braucht!“, 
erklärte die Wiener Landesjugendreferentin und Leiterin 
der Abteilung Stadt Wien – Bildung und Jugend, Brigitte 
Bauer-Sebek.

Schwerpunktsetzung: 
Mehr Bewusstsein und mehr Wissen 
Gemeinsam mit verantwortlichen Mitarbeiter*innen in 
den Vereinen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
werden die gesteckten Ziele verfolgt, indem Erfolg ver-
sprechende Methoden gefördert und weiterentwickelt 
werden. Zum Schwerpunktthema können Angebote wie 
Schulungen, Infoveranstaltungen und -materialen, For-
schungsprojekte und praxisnahe Aktivitäten für Kinder 
und Jugendliche entstehen.

Dimensionen des Jahresschwerpunkts
• Teilhabe fördern 

Die Akteur*innen setzen sich dafür ein, dass alle 
Jugendlichen, unabhängig von ihren Hintergründen, 
Fähigkeiten oder Herausforderungen, die gleichen 
Chancen haben, sich aktiv an den Angeboten zu 
beteiligen und davon zu profitieren.

• Barrieren abbauen 
Die Akteur*innen werden Zugangs- und Teilhabe-

barrieren jeglicher Art identifizieren und abbauen, 
um langfristig sicherzustellen, dass Angebote der 
Jugendarbeit für alle zugänglich sind.

• Bewusstsein schaffen 
Die Akteur*innen werden Bildungsangebote entwi-
ckeln, um das Bewusstsein für Inklusion und Vielfalt 
bei Jugendlichen und Jugendarbeiter*innen zu 
schärfen und Vorurteile abzubauen. Dabei spielen 
inklusionsorientierte pädagogische Ansätze zum 
Umgang mit Vielfalt eine zentrale Rolle.

• Vielfalt wertschätzen 
Die Akteur*innen fördern Respekt und Wertschät-
zung für die Vielfalt der Jugendlichen in Wien, 
unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen etc. 
Herkunft, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuel-
len Orientierung, ihrer Religionszugehörigkeit oder 
Weltanschauung, ihres Alters und ihrer körperlichen 
oder geistigen Fähigkeiten.

• Kooperationen ausbauen 
Vernetzung und veränderte Strukturen sind Türöffner 
für mehr Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit. 
Die Jugendabteilung der Stadt Wien schafft daher 
beispielsweise Räume zur Förderung der Vernetzung 
von Selbstvertreter*innen und Organisationen der 
Behindertenhilfe mit Akteur*innen der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

Unterstützung des österreichweiten 
Jahres gegen Hass

Der Jahresschwerpunkt "Inklusiv.JA" als Teil der öster-
reichweiten Initiative "Jahr gegen Hass" wird von der 
Landesjugendreferent*innenkonferenz unterstützt. Im 
Fokus stehen Maßnahmen und Initiativen zur Bekämp-
fung von Antisemitismus, Hass und Hetze sowie
Mobbing.
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Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

Ferienbetreuungsplätze für Kinder 
mit Behinderungen in Wien Von Kerstin Huber-Eibl

Schüler*innen mit Behinderungen im Alter von 6 bis 14 Jahren stellt die Stadt Wien im Rahmen 
der Summer City Camps ein abwechslungsreiches Ferienbetreuungsprogramm zur Verfügung.

Die Summer City Camps der 
Stadt Wien in Zusammenarbeit 
mit der BiM – Bildung im Mit-

telpunkt GmbH bieten von 1. Juli bis 
30. August 2024 hochwertige Be-
treuung an Wiener Schulstandorten. 
Die Umsetzung der Ferienbetreuung 
erfolgt in Zusammenarbeit mit er-
fahrenen Partnerorganisationen aus 
dem Jugend- und Bildungsbereichen 
wie ASKÖ, WAT Wien, Hi Jump Wien, 
Interface Wien, Wiener Volkshoch-
schulen, Wiener Familienbund, Wie-
ner Jugendrotkreuz, Wiener Kinder-
freunde und Zeitraum Wien.

„Inklusion heißt, dass niemand 
ausgeschlossen wird. Alle Menschen 
sind grundsätzlich Teil der Ge-
sellschaft. Inklusion ist ein Men-
schenrecht, festgeschrieben in der 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Ich 
bin froh, dass wir nun 200 Plätze 
mehr für Kinder mit Behinderungen 
bei den Wiener Summer City Camps 
anbieten können. Um die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie auch in 
den Sommermonaten für möglichst 
viele Familien zu erleichtern, ist es 
ein wichtiger Schritt, die Angebote 
auch heuer zu erweitern“, erklär-
te Wiens Vizebürgermeister und 
Jugendstadtrat Christoph Wieder-
kehr anlässlich der Präsentation des 
erweiterten Betreuungsangebots.

Buchung erfolgt in 
zwei Phasen
Für Kinder in Freizeitgruppen startet 
die Anmeldung für die Summer City 
Camps 2024 in zwei Phasen: Am 18. 

April 2024 für Kinder von 6 bis 10 
Jahren, die eine öffentliche ganz-
tägig geführte Volksschule (OVS, 
GTVS) besuchen. Den benötigten 
Buchungscode für die Online-An-
meldung unter www.ferieninwien.
at bekommen Obsorgeberechtigte 
direkt in der Schule. Dadurch kann 
eine Berücksichtigung von Berufstä-
tigen wie auch Alleinerzieher*innen 
erneut gewährleistet werden.

Für Kinder mit Behinderungen ist 
die Buchung des Freizeitprogramms 
inklusiv und in der Kleingruppe 
ohne Buchungscode ebenfalls ab 
dem 18. April 2024 möglich. Die 
Anmeldung für die Teilnahme am 
Freizeitprogramm in Kleingruppen 
steht Kinder aus Wiener Schulen 
von 6 bis 14 Jahren offen. An den 
inklusiv geführten Freizeitgruppen 

können Kinder von 6 bis 12 Jahren 
aus Wiener Schulen teilnehmen. 

Ab 2. Mai 2024 ist eine Online-An-
meldung ohne Buchungscode mög-
lich und für alle Wiener Kinder im 
Alter von 6 bis 12 Jahren aus Wiener 
Schulen zugänglich, deren Ferien-
betreuung nicht durch einen Hort- 
oder Betreuungsplatz an einem 
Campusstandort gesichert ist.

Kosten
Die Kosten für die Teilnahme an den 
Summer City Camps 2024 betragen 
pro Kind und Betreuungswoche 60 
Euro, inklusive Mittagessen und ge-
sunder Jause. Für jedes zweite und 
dritte Geschwisterkind verringern 
sich die Kosten auf jeweils 30 Euro 
pro Woche und Kind. Ab dem vierten 
Kind ist die Teilnahme kostenfrei. 
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Kinder in der Grundversorgung und 
der bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung haben die Möglichkeit, das 

Angebot kostenfrei in Anspruch zu 
nehmen. 

Summer City Camps Wien
www.ferieninwien.at

Hier finden Sie eine Auswahl an Ferienbetreuungsangeboten für Kinder mit Behinderungen.

Kinderfreunde
Ferientagesbetreuung für 6- bis 18-jährige Kinder und 
Jugendliche mit Behinderungen in Wien
https://ogy.de/Kinderfreunde-Wien

Sommercamps für 6- bis 18-jährige Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen in Leibnitz
https://ogy.de/Kinderfreunde-Leibnitz

Caritas Wien und NÖ Ost
Ferienwochen in Wien „Am Himmel“ für 6- bis 17-jährige 
Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder 
mehrfachen Behinderungen
https://ogy.de/Caritas-Am-Himmel

Caritas OÖ
Integrative Reittage in St. Isidor, Kinderhotel-Ferienwo-
che in St. Isidor, Kletterwoche in Linz für 6- bis 15-jähri-
ge Kinder mit Behinderungen
https://ogy.de/Caritas-OOE

Volkshilfe NÖ
Integrative Kinderferien für 7- bis 13-jährige Kinder mit 
und ohne Behinderungen
https://ogy.de/integrative-Kinderferien

Wiener Jugenderholung
Inklusionsurlaube für 8- bis 12-jährige Kinder mit und 
ohne Behinderungen
https://ogy.de/WiJug

Jugendrotkreuz
Inklusives Sommer-Tagescamp für 7- bis 18-jährige Kin-
der mit und ohne Behinderungen in Wien
https://ogy.de/Jugendrotkreuz-Camp

Ferien ohne Handicap
Ferienbetreuung für 8- bis 25-jährige Kinder und Ju-
gendliche mit schweren und mehrfachen Behinderungen
https://ferienohnehandicap.at

Ferienbetreuung in Österreich
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Diskriminierung

Bisher gab es bei der Rechtsschutzversicherung der Zürich eine große Rechtsschutzlücke für 
Menschen mit Behinderungen. Die Versicherungsbedingungen der Zürich sahen nämlich vor, 
dass im Fall einer Kündigung die Kostenübernahme lediglich für Verfahren vor den Arbeitsge-
richten erfolgt.

Das besondere Kündigungsverfahren gem. § 8 
BEinstG betreffend begünstigt behinderte Dienst-
nehmer*innen findet jedoch vor dem Sozialminis-

terium (Behindertenausschuss) bzw. als Rechtsmittel-
gericht vor dem Bundesverwaltungsgericht und nicht 
vor Arbeitsgerichten statt. Dementsprechend erhielten 
begünstigt behinderte Dienstnehmer*innen im Fall einer 
Kündigung durch den Arbeitgeber eine Deckungsableh-
nung von der Zürich für die Vertretung vor dem Sozialmi-
nisteriumservice bzw. dem Bundesverwaltungsgericht.

Dies führte zu einer massiven Benachteiligung, da die 
Personen – obwohl sie (lange Zeit) Beiträge für die 
Rechtsschutzversicherung bezahlt hatten, im Fall der 
Kündigung durch den Arbeitgeber keine Leistung von 
der Rechtsschutzversicherung erhielten. Diese Tatsache 
stellte eine völlig unsachliche Schlechterstellung von 
begünstigt behinderten Personen dar.

Schlichtung und Verbandsklage
Aus diesem Grund leitete der Österreichische Behinder-
tenrat im Jahr 2023 eine Schlichtung gegen die Zürich 
Versicherungs-AG ein.

Da die Zürich nicht zum Schlichtungsgespräch erschien 
und die Schlichtung damit scheiterte, brachte der Öster-
reichische Behindertenrat Anfang 2024 eine Verbands-
klage gegen die Zürich beim Handelsgericht ein.

Im Rahmen des Gerichtsverfahrens konnte ein gericht-
licher Vergleich abgeschlossen werden, in dem sich die 
Zürich Versicherungs-AG verpflichtete, 
• innerhalb von drei Monaten bei neu abzuschließen-

den Rechtsschutzversicherungsverträgen eine Klausel 
aufzunehmen, die bei einer Kündigung auch einen 
Versicherungsschutz vor dem Behindertenausschuss 
bzw. Bundesverwaltungsgericht als Rechtsmittelge-
richt gewährleistet;

• ab sofort bei bestehenden Versicherungsverträgen, 
in denen diese Ergänzung nicht enthalten ist, diese 
als mitversichert anzusehen und daher bei einschlä-
gigen Deckungsanfragen auch mitzuberücksichtigen.

Außerdem wurden dem Österreichischen Behindertenrat 
von der Zürich Versicherungs-AG die Kosten für die Klage 
ersetzt.

Andere Versicherungsunternehmen
Da die diskriminierende Klausel ihren Ursprung in den 
Musterbedingungen des Verbands der Versicherungs-
unternehmen Österreichs hat, besteht/bestand die 
Rechtsschutzlücke für begünstigt behinderte Personen 
auch bei den Rechtsschutzversicherungen vieler anderer 
Versicherungen.

Deswegen schrieb der Österreichische Behindertenrat die 
anderen in Österreich tätigen Versicherungsunterneh-
men an und ersuchte um Änderung der Versicherungs-
bedingungen, andernfalls gegen sie eine Schlichtung 
eingeleitet wird.

Die Merkur Versicherung AG, die Grazer Wechselseitige 
Versicherung AG und die Wiener Städtische Versicherung 
AG erklärten sich daraufhin bereits im Vorfeld einer 
Schlichtung bereit, ihre Versicherungsbedingungen ab-
zuändern und in der Zwischenzeit Deckung zu gewähren.
Mit der Wüstenrot Versicherungs-AG und der Helvetia 
Versicherungen AG wurden solche Vereinbarungen im 
Rahmen eines Schlichtungsverfahrens vor dem Sozialmi-
nisterium getroffen.

Der Österreichische Behindertenrat ist fest einschlos-
sen, auch bei den restlichen Versicherungsunter-
nehmen die Schließung dieser Rechtsschutzlücke zu 
erkämpfen, wenn nötig auch im Rahmen einer Ver-
bandsklage. 

Verbandsklage gegen Zürich Ver-
sicherungs-AG positiv abgeschlossen

Von Bernhard Bruckner
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Was macht der Verein ZARA?
ZARA steht für Zivilcourage und An-
ti-Rassismus-Arbeit. Den Verein gibt 
es seit 1999. Er bietet psychosoziale 
und rechtliche Beratung und Beglei-
tung für Betroffene von Hass im Netz 
und Rassismus an. Außerdem bietet 
der Verein auch Sensibilisierungs-
arbeit und Trainings für Jugend-
liche und Erwachsene an und macht 
Öffentlichkeitsarbeit rund um das 
Thema.

Was tun bei Hass im Netz?
Mit Hass im Netz ist man nicht allein 
und man kann sich Unterstützung 
suchen. Hilfe bekommt man bei Be-
ratungsstellen von ZARA. Man kann 
auf ZARA.or.at eine Meldung machen, 

wenn man Hass im Netz sieht oder 
selbst erlebt. Am besten ist es, gleich 
einen Screenshot zu machen und den 
Link abzuspeichern. Eine Meldung an 
ZARA kann anonym oder mit Angaben 
von Kontaktinformationen erfolgen. 
Wichtig zu beachten: ein Beratungs-
gespräch kann nur dann stattfinden, 
wenn Kontaktangaben angegeben 
werden. Wird ein Vorfall anonym 
gemeldet, kommt er in die Statistik. 
Das kann aufzeigen, bei welchen 
Themen besonders viele Vorfälle zu 
beobachten sind. Momentan gibt 
es noch sehr wenig Meldungen zu 
Vorfällen, bei denen Menschen mit 
Behinderungen betroffen sind. Das 
möchte ZARA ändern und hofft auf 
mehr Meldungen.

Beratung und Begleitung 
In einem Beratungsgespräch kann 
geklärt werden, was die nächsten 
Schritte sein können. Das kann zum 
Beispiel beinhalten, dass die Postings 
gelöscht werden. Manche Dinge kön-
nen auch bei der Polizei angezeigt 
werden. Welche Schritte unternom-
men werden, können die Betroffenen 
individuell entscheiden. 

ZARA – Hass im Netz muss man sich
nicht gefallen lassen Von Andrea Strohriegl

Am 14. Februar 2024 fand im Büro des Behindertenrats ein Workshop vom Verein ZARA zum 
Thema Hass im Netz statt. Amina El-Gamal und Fiorentina Azizi-Hacker boten umfassende In-
formationen, was Betroffene und auch Zeug*innen von Hass im Netz tun können.

Meldeformular 
Hass im Netz

https://zara.or.at/de/
beratungsstellen/
GegenHassimNetz/melden

https://zara.or.at/de/beratungsstellen/GegenHassimNetz/melden
https://zara.or.at/de/beratungsstellen/GegenHassimNetz/melden
https://zara.or.at/de/beratungsstellen/GegenHassimNetz/melden
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International

Auftaktveranstaltung Zero Project 
Conference 2024 im Parlament

Von Kerstin Huber-Eibl

Der Schwerpunkt der Zero Project Conference 2024 
lag bei inklusiver Bildung. Nicht nur die Anwesen-
den würden sich weltweit für Behindertenpolitik 

einsetzen, auch das österreichische Parlament habe sich 
damit intensiv auseinandergesetzt, unterstrich National-
ratspräsident Wolfgang Sobotka bei der Auftaktveran-
staltung zur Zero Project Conference 2024 im Parlament. 
Durch Zero Project würden Entscheidungsträger*innen 

eine Auswahl hochwertiger Projekte erhalten, erklärte 
der Gründer der Essl Foundation und des Zero Project, 
Martin Essl. Zugang zu inklusiver Bildung nannte er 
als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und eine 
Chance auf bezahlte Arbeit.

Zero Project stehe für Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit für Personen mit Behinderung ein, stellte 

Das Zero Project der Essl Foundation steht für eine Welt ohne Barrieren und unterstützt die 
Ziele der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Im Rahmen einer 
Auftaktveranstaltung zur Zero Project Conference 2024 präsentierten Nationalratsabgeordne-
te am 20. Februar 2024 im Parlament gemeinsam mit Innovator*innen konkrete, innovative 
Lösungen und innovative Technologien für inklusive Bildung und Informationstechnologie. Die 
Zero Project Conference 2024 fand von 21. bis 24. Februar 2024 in der UNO City Wien statt. 

Abgeordnete aller im Parlament vertretenen Parteien, die im Vorfeld der Zero Project Conference jeweils ein Projekt ausgesucht 
hatten, präsentierten diese Projekte am 20. Februar 2024 im Parlament. Von links: Klaus Widl, Martin Essl, Kira Grünberg, Wolfgang 
Sobotka, Verena Nussbaum, Sibylle Hamann, Roberta Cordano, Fiona Fiedler, Helene Jarmer, Harald Dossi, Johannes Fellinger, 
Martina Mikovits und ein Vertreter der indischen Delegation bei der Auftaktveranstaltung im Nationalratssaal. Foto: Kerstin Huber-Eibl
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Roberta Cordano, Rektorin der Gallaudet University, Wa-
shington DC, dar. Eines der Ziele sei die Reduzierung der 
Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung. Bildung 
sei der Schlüssel für das ganze Leben. Die Gallaudet 
University sei die erste und einzige Universität für Men-
schen mit Gehörbeeinträchtigung und Gehörlose, die ihr 
gesamtes Programm und sämtliche Leistungen speziell 
auf diese Studierenden angepasst habe.

Zukunftsweisende Initiativen für 
gelebte Inklusion
Die Nationalratsabgeordneten Kira Grünberg (ÖVP), 
Verena Nussbaum (SPÖ), Sibylle Hamann (Grüne) und 
Fiona Fiedler (NEOS) stellten „innovative Technologien 
für inklusive Bildung anhand von konkreten Projekten 
aus aller Welt“ vor. Gemeinsam mit Innovator*innen 
und Expert*innen fand ein Austausch zu den Initiativen 
statt, die von frühkindlicher Förderung über inklusive 
Ausbildungsprogramme bis hin zu assistierenden Weban-
wendungen bei Sprachbeeinträchtigung reichen.

Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behinderten-
rats, sprach Begrüßungsworte und stellte Fragen zur 
„umgekehrten Integration“ im Schulzentrum Ungargas-
se.

Unter Beteiligung der Expert*innen wurde in der Form 
von Round Tables mit den Abgeordneten besprochen, 
wie es mit den vorgestellten Innovationen weiter gehen 
soll.

Abgerundet wurde die Auftaktveranstaltung zur Zero 
Project Conference von einer inklusiven Musikperfor-
mance des White Hands Chorus Nippon, einem Jugend-
chor, bei dem Kinder und Jugendliche mit und ohne 
Behinderung gemeinsam, unter anderem in Gebärden-
sprache, musizierten. Inspiration für ihr Schaffen sei der 
in seinem Gehörvermögen schwer beeinträchtigte Ludwig 
van Beethoven, erklärte der japanischer Botschafter 
Ryuta Mizuuchi. 

Behindertenrat-Präsident Klaus Widl spricht vom ihm zugewiesenen Bundeskanzlersitz aus Begrüßungsworte und 
stellt Fragen zu einem der präsentierten Projekte. Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf
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DemokratieWERKstatt: 
Workshop in Leichter Sprache
Im Rahmen des Pilotprojekts „Parlament – einfach für dich“ wird das Wesen der 
Demokratie in leichter Sprache erklärt.

Im Anschluss an die Auftaktver-
anstaltung fand in der Demo-
kratieWERKstatt unter dem 

Parlamentsdach ein Workshop für 
Menschen mit Lernschwierigkeiten 
in leichter Sprache statt. Geleitet 
wurde die Veranstaltung vom ehe-
maligen Nationalratsabgeordneten 

Franz-Joseph Huainigg und Petra 
Plicka, die das Gesprochene in Bilder 
übersetzte.

An dem Workshop nahmen Mit-
glieder des Fonds Soziales Wien 
Kund*innen-Rats teil. Sie tauschten 
sich u.a. mit Zero Project-Gründer 

Martin Essl, Nationalratspräsident 
Wolfgang Sobotka, Leopold Lug-
mayr, Leiter der Abteilung Demokra-
tiebildung in der Parlamentsdirekti-
on, und Bundesbehindertenanwältin 
Christine Steger aus. Klaus Widl hielt 
bei dieser Gelegenheit eine kurze 
Rede. 

Teilnehmer*innen des Workshops „Parlament – einfach für dich“. Foto: Kerstin Huber-Eibl

International

ÖAMTC Themenseite Behinderung und Mobilität
Tipps und Infos zu vielen Themen rund um die Mobilität mit Behinderungen und begleitende Begüns-
tigungen stellt der ÖAMTC auf der Themenseite Behinderung & Mobilität zur Verfügung. Für individu-
elle Beratung ist die ÖAMTC Beratung für Mitglieder mit Behinderungen gerne für Sie erreichbar. Kon-
takt und Infos unter Tel. +43 1 711 99 21283 und www.oeamtc.at/thema/behinderung-mobilitaet/

An
ze

ig
e

http://www.oeamtc.at/thema/behinderung-mobilitaet/
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Mit dem Ziel einer Welt ohne Barrieren vor Augen, 
vernetzt die jährlich in Wien stattfindende Zero 
Project Conference Innovator*innen und Ent-

scheidungsträger*innen, um Partnerschaften zu fördern, 
Lösungsansätze auszutauschen und die internationale 
Verbreitung dieser Lösungen voranzutreiben. Fokusthe-
men der Zero Project Conference 2024 waren innovative 
Lösungen und inklusive Bildung für Menschen mit Be-
hinderungen. 

Seit seiner Gründung im Jahr 2008 sammelte das Zero 
Project mehr als 900 innovative und bewährte Lösungen 
aus mehr als 120 Ländern. Diese Lösungen aus allen 
Bereichen der Gesellschaft konnten und können Barrie-
ren für Menschen mit Behinderungen beseitigen und in 
anderen Ländern oder Regionen nachgeahmt werden.

Während der drei Konferenztage im Februar 2024 wurden 
71 Innovationen aus 42 Ländern mit Preisen ausgezeich-
net. Mehr als 150 renommierte Redner*innen nahmen 
an 90 Sitzungen teil, die allesamt auf den Austausch 
erfolgreich umgesetzter Innovationen fokussierten.

"Seit der Gründung des Zero Project im Jahr 2008 hat 
es sich zu einer starken Kraft entwickelt, die sich für die 
Rechte und das Leben von Menschen mit Behinderungen 
weltweit einsetzt", erklärte Ghada Fathi Waly, Generaldi-
rektorin des Büros der Vereinten Nationen in Wien. 

Zero Project Conference 2024 – 
Inklusive Bildung und IT Von Kerstin Huber-Eibl

Das Büro der Vereinten Nationen in Wien war von 21. bis 24. Februar 2024 eine weltweite 
Drehscheibe für barrierefreie Innovationen im Bereich inklusiver Bildung und Informations-
technologie. Das Zero Project der Essl Foundation hatte Teilnehmer*innen aus mehr als 100 
Staaten zu einer internationalen Konferenz geladen. Mehr als 1.000 Personen kamen nach 
Wien, und noch viele mehr nahmen online an der Zero Project Conference teil.

Eröffnung der Zero Project Conference 2024

Konferenzteilnehmer*innen mit Bundesminister 
Johannes Rauch

Mitglieder des Jugendbeirats des Tiroler Monitoringaussschuss 
am Podium

Verleihung der Zero Projects Awards        Fotos: Zero Project/Rupert Pessl
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Interview

Ein Jahr Bundesbehindertenanwältin
Christine Steger Transkript: Kerstin Huber-Eibl und Eva-Maria Fink

Klaus Widl: Du bist nun ein Jahr 
als Bundesbehindertenanwältin 
tätig – was sind deine alltäglichen 
Aufgaben? 

Christine Steger: Ich bin sehr viel im 
Austausch, habe regelmäßig Termine 
mit Minister*innen, Kabinettchef*in-
nen und Behindertensprecher*innen 
der Parteien. Es geht mir darum 
klarzumachen, dass Behinderung 
eine Querschnittsmaterie ist. Mit 
diesen spreche ich auch über das 
künftige Regierungsprogramm. Denn 
alles, was darin enthalten ist, könnte 
umgesetzt werden und was darin 
nicht enthalten ist, wird keinesfalls 
umgesetzt.
Darüber hinaus habe ich Jours fixes 
mit Playern und Stakeholdern, um 
gemeinsam an Themen zu arbeiten. 
In der Community sind wir uns – mit 
graduellen Abstufungen – einig, wo-
hin die Reise gehen soll. Ich möchte 
aber auf verschiedenen Ebenen die 

„Bubble“ vergrößern, da wir Verbün-
dete, sogenannte „Allies“ brauchen. 
Deshalb versuche ich, im Sinne von 
Disability Mainstreaming Expansion 
in Kreise zu betreiben, die sich in 
der Vergangenheit von Anliegen von 
Menschen mit Behinderungen nicht 
vordergründig angesprochen fühlten. 
Wenn ich Termine wie Sprechtage 
wahrnehme, bin ich in ganz Öster-
reich unterwegs. Ich habe monatliche 
Online-Sprechtage eingeführt, da 
die Wege in die Haupstädte oft weit 
sind. Dieses Angebot wird sehr gut 
angenommen. Zudem finden auch in 
Wien Sprechtage statt. Ich habe fixe 
Bürobesprechungen und nehme an 
vielen Besprechungen und Fallkonfe-
renzen teil. Darüber hinaus halte ich 
viele Vorträge, oft auch für Personen 
in Sozialberufen. Hier arbeite ich mit 
Menschen, die in Einrichtungen tätig 
sind und erhalte ein anderes Bild 
auf theoretische Problemlagen, etwa 
Ressourcenknappheit.

Das Büro der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen ist jährlich mit rund 1.800 Fällen konfron-
tiert. Am 6. März 2024 erörterten Klaus Widl, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, 
und Gleichbehandlungsanwältin für Menschen mit Behinderungen Christine Steger die Tätigkeit 
der Bundesbehindertenanwältin.

„Mit Menschen in Kontakt zu sein, gibt mir Motivation und Energie“, 
erklärt Christine Steger (rechts im Bild) Foto: Kerstin Huber-Eibl

Mit welchen weiteren Themen warst 
du im ersten Jahr konfrontiert?

Steger: Abgesehen von der Staaten-
prüfung im Sommer, dem Highlight 
des Jahres 2023, war ich damit be-
schäftigt eine effektive Arbeitsweise 
mit meinem Team zu finden.
Darüber hinaus hat mich die Re-
gionalisierung meines Büros sehr 
beschäftigt. Es ist gelungen, mit 1. 
April 2024 eine Außenstelle in Graz 
zu implementieren. Die von Elke 
Niederl geleitete Regionalstelle Süd 
ist für Burgenland, Steiermark und 
Kärnten zuständig.

Was kannst du umsetzen, wo stößt 
du an Grenzen?

Steger: Gesetzliche Rahmenbedin-
gungen geben einen engen Hand-
lungsrahmen vor. Im Grunde geht 
es um Diskriminierung laut Bundes-
behindertengesetz, Bundes-Behin-
dertengleichstellungsgesetz und 
dem Behinderteneinstellungsgesetz. 
Hier können wir aktiv unterstützen. 
Viele Fälle betreffen andere Bereiche 
bzw. solche, wo viele Personen von 
schlechten Erfahrungen berichten, 
wir aber keine Handhabe haben 
– etwa im Bereich von Gutachten 
zu Themen wie Pflegegeld, Berufs-
unfähigkeit oder Einschätzung des 
Behinderungsgrades. Wir können 
hier lediglich Interventionsschreiben 
formulieren, was aber nichts daran 
ändert, dass wir das System dahinter 
nicht verändern können, weil es für 
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uns keine Rechtsmittel gibt. Wir kön-
nen betroffenen Personen nur raten, 
für das jeweilige Verfahren mögliche 
Rechtsmittel ausschöpfen und sie 
dabei unterstützen.
Leider haben wir keinen One-Stop-
Shop mit einer verbindlichen beglei-
tenden, beratenden Unterstützung 
in allen Lebenslagen. Viele Personen, 
die bei uns landen, waren schon ge-
fühlt überall. Oft stellen sie aufgrund 
mangelnder Information Anträge zu 
früh oder spät, nicht korrekt oder 
erfüllen nicht die geforderten Krite-
rien. Man erklärt den Menschen auf 
verschiedene Weise, dass sie anstren-
gend und kompliziert sind, gerade, 
wenn es um Behinderung geht. Dies 
nährt sich aus unserer föderalen 
Kompetenzverteilung und verschie-
denen Zuständigkeiten. Auch wenn 
ich manifeste Grenzen erlebe, gilt in 
meinem Büro der Grundsatz, dass wir 
für alle Menschen da sind. Auch wenn 
es nur darum geht, ein Entlastungs-
gespräch anzubieten und Empathie 
auszudrücken.
Die Verantwortung lastet meist auf 
den Schultern der diskriminierten 
Personen. Sie können ein Schlich-
tungsverfahren einleiten und den 
Klagsweg beschreiten. Aber es gibt 
nicht diese eine Stelle, an der man 
sein Paket abgeben kann. 
Eine weitere Grenze ist die Situation 
von Kindern mit Behinderungen. 
Es ist ganz klar, dass Familien mit 
Kindern mit Behinderungen nicht die 
Unterstützung bekommen, die sie 
benötigen. Dies ist mitverantwort-
lich für die 47-prozentige Arbeits-
losigkeit begünstigt behinderter 
Menschen. Gerade in der Pandemie, 
als das Angebot an Unterstützung, 
Begleitung und Assistenz ausfiel und 
es keine ambulante Abfederung der 
Bedarfe gab, erfuhren etwa Mütter 
mit Behinderungen und Mütter von 
Kindern mit Behinderungen besonde-
re Belastungen. Diese Gruppe wird in 

den Interessenvertretungen und der 
Gesetzgebung unzureichend reprä-
sentiert. Man muss dann in weiterer 
Folge nicht darüber sprechen, ob 
eine Tagesstruktur für Jugendliche 
oder junge Erwachsene gut oder 
schlecht ist, denn sie ist in vielen 
Fällen alternativlos.

„Wenn es im gesellschaftlichen Dis-
kurs um Frauenthemen oder Care-
Tätigkeit geht, lese ich selten über 
Problematik der unzureichenden 
Betreuungsstrukturen für Kinder mit 
Behinderungen. Hier spielt auch die 
föderale Struktur und auch Einfluss 
der Gemeinden eine große Rolle. 
Denn diese entscheiden beispiels-
weise, ob etwa eine Sonderkinder-
gärtnerin angestellt oder in der 
Volksschule Barrierefreiheit her-
gestellt wird oder nicht. Inklusion 
nützt nicht nur den direkt betrof-
fenen Kindern, sondern auch deren 
Familien.“

Du hast die Staatenprüfung ange-
sprochen – welche Bedeutung hat 
diese?

Steger: Die Staatenprüfung war das 
Highlight, da in diese sehr viel Zeit 
und Energie einfloss. Dies war aber 
auch schon der Fall, als ich Vorsit-
zende des Monitoringausschuss war. 
Die Staatenprüfung ist das wichtigste 
Instrument, um klarzumachen, dass 
wir mit unseren Forderungen nicht 
ungehörig, sondern unsere Aus-
sagen valide sind. Ein Gremium hat 
anerkannt, dass Österreich viel zu 
wenig tut, um Menschenrechte von 
Menschen mit Behinderungen ernst 
zu nehmen. Auf persönlicher Ebene 
habe ich aber unterschätzt, was das 
emotional mit mir macht.

„Ich glaube tatsächlich, dass 
manche Bundesländer nicht ver-
standen haben, dass die Konvention 

im Grunde eine Revolution ist, die 
sich in der Legistik niederschlagen 
muss.“

Was ist dir in deiner Arbeit beson-
ders wichtig?

Steger: Der persönliche Kontakt zu 
Menschen steht im Vordergrund. Ich 
spreche gerne mit den Menschen, 
die Sprechtag- und Online-Termi-
ne wahrnehmen. Ich versuche, viel 
in den Bundesländern unterwegs zu 
sein. Aus diesem Grund vereinbare 
ich rund um die Sprechtage Termine 
mit Landessozialpolitiker*innen, 
Landtagsprecher*innen, Nicht-Re-
gierungs-Organisationen, Projekten, 
Einrichtungen und Initiativen, um 
den Kontakt zu pflegen. Ich versuche 
unter Zuhilfenahme der bundes-
gesetzlichen Bestimmungen klarzu-
machen, dass es fast überall Anknüp-
fungspunkte zum Bundesgesetz gibt 
– auch wenn wir uns im föderalen 
Bereich bewegen.

Worauf möchtest du am Ende deiner 
Amtsperiode zurückblicken?

Steger: Dass wir einen Beseitigungs- 
und Unterlassungsanspruch haben, 
wäre das wirkmächtigste Werkzeug.

Danke für das Gespräch 

Das Interview in 
voller Länge lesen 
Sie unter

Büro der Anwältin
für Gleichbehandlungsfragen 
für Menschen mit Behinderungen
Tel: 0800 808 016
E-Mail: office@
behindertenanwalt.gv.at
Web: www.behinderten
anwaltschaft.gv.at

mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
mailto:office@behindertenanwalt.gv.at
http://www.behindertenanwaltschaft.gv.at
http://www.behindertenanwaltschaft.gv.at
https://www.behindertenrat.at/2024/03/ein-jahr-bundesbehindertenanwaeltin-christine-steger/
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Persönliche Assistenz

Einheitliche Standards gewährleisten in allen Bun-
desländern, die sich am Pilotprojekt Persönliche 
Assistenz beteiligen, einheitliche Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen. Das Burgenland, das sich 
seit 1. Februar 2024 am Pilotprojekt beteiligt, gehe dem 
burgenländischen Soziallandesrat Leonhard Schneemann 
zufolge noch einen Schritt weiter: Neben einer mit 1. 
Oktober 2024 eingeführten Härtefallklausel ohne Alters-
grenze werden Persönlichen Assistent*innen nach dem 
burgenländischen Mindestlohn bezahlt.

„Die wesentlichen Verbesserungen im Zuge dieser Har-
monisierung sind ein wichtiger Schritt, um Menschen mit 
Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben sowie die 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen“, erläutert der Soziallandesrat.

Ausweitung auf alle Lebensbereiche
Waren bisher Personen ab Pflegestufe 3 anspruchs-
berechtigt, sind dies nun auch jene ab einem Grad der 
Behinderung von 50 Prozent. Der Bezugszeitraum wurde 
mit 15 bis 65 Jahren (bisher 14 bis 65) festgesetzt, 
wobei es im Burgenland eine Alterslimit-Härtefallklausel 
gibt. Das Stundenausmaß wurde von 160 auf maximal 
300 Stunden pro Monat angehoben, der Leistungs-
umfang von der Freizeit auf alle Lebensbereiche, aus-
genommen Pflege, ausgeweitet. Der Soziallandesrat 
rechnet für das Land mit Mehrkosten von 4 Mio. Euro im 
Jahr. Der Bund stellt für dieses Projekt 100 Mio. Euro für 
alle Bundesländer zur Verfügung.

Antragstellung per Selbsteinschätzungs-
bogen
Die Bezirksverwaltungsbehörde bleibt für die Abwicklung 
der Persönlichen Assistenz zuständig. Der Antrag kann 
auch beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, 
der Bezirksverwaltungsbehörde oder beim Sozialminis-
teriumservice eingebracht werden. Die Antragstellung 

erfolgt per Selbsteinschätzungsbogen. Expert*innen 
aus den Bereichen Pflege, Psychologie und Sozialarbeit 
legen auf dieser Basis das Stundenausmaß der Betreu-
ung fest. Bei massiven Abweichungen der gewünschten 
Stunden zu den bewilligten Stunden wird es eine Assis-
tent*innenkonferenz geben. Die Persönliche Assistenz 
im Beruf kann unabhängig davon in Anspruch genom-
men werden. Die Stunden werden für ein Jahr bewilligt 
und anschließend auf Basis der Anforderungen neu 
evaluiert.

Basisausbildung soll Qualität sicherstellen
Um die Qualität der Leistung sicherzustellen, gibt es 
künftig eine Basisausbildung für Persönliche Assis-
tent*innen. Diese beinhaltet eine Grundausbildung in 
Erster Hilfe, rechtlichen Belangen und sozialen Kompo-
nenten. 

Burgenland bei Pilotprojekt 
Persönliche Assistenz mit an Bord 

Von Kerstin Huber-Eibl
Seit 1. Februar 2024 beteiligt sich das Burgenland als fünftes Bundesland – 
nach Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Kärnten – am Pilotprojekt zur Ausweitung 
und Harmonisierung der Persönlichen Assistenz. Persönliche Assistent*innen 
werden künftig den burgenländischen Mindestlohn erhalten. Darüber hinaus 
wird mit 1. Oktober 2024 eine Härtefallklausel ohne Altersgrenze eingeführt.

Weitere Informationen

Persönliche Assistenz im Burgenland
https://ogy.de/PA-Burgenland

Das Burgenland ist das fünfte Bundesland, das sich am 
Pilotprojekt Persönliche Assistenz beteiligt. 

Foto: Canva; Collage, Österreichischer Behindertenrat

https://ogy.de/PA-Burgenland
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Barrierefreiheit

Zur Suche von Antworten fand am 13. Februar im 
Büro des Österreichischen Behindertenrats ein ein-
tägiger Workshop mit Geosphere (ehemals ZAMG) 

und neun Expert*innen mit Behinderungen statt. Mit 
großem Interesse nahmen auch Vertreter*innen vom 
Umweltbundesamt, der Region Pinzgau und dem Disaster 
Competence Network Austria-DCNA, einem Kompetenz 
Netzwerk zur Katastrophenvorsorge teil. 

Menschen sichtbar machen 
Nach fast jeder größeren Hochwasserkatastrophe gibt 
es ähnliche Berichte. Eine Person im Rollstuhl konn-
te sich nicht selbst in Sicherheit bringen und ertrank. 
Wenn schon auf Personen mit sichtbaren Behinderungen 
vergessen wird, wie sehr wird dann auf alle anderen 
Menschen mit Behinderungen vergessen? Hier setzt der 
Österreichische Behindertenrat mit seinen Bemühungen 
an. Alle Menschen mit Behinderungen müssen in allen 
Phasen einer Bedrohung bedacht werden. Niemand soll 
im Falle der Gefahr unvorbereitet sein. Niemand soll ohne 
Vorwarnung, ohne Information und ohne Unterstützung 
bleiben. 
Das Projekt Risc:LOCAL, finanziert vom Klima- und Ener-
giefonds des Klimaministeriums, bietet jetzt die Möglich-
keit Anforderungen von Menschen mit Behinderungen in 
verschiedenen Gefahrensituationen zu erheben. 

Vorbereitung auf Panik und Prothesen
Im Workshop wurden verschiedene Möglichkeiten der Ge-
fährdung besprochen. 
Szenario 1 – Die Wege sind blockiert. Niemand kann zu 
mir und ich kann nicht weg. Wie darauf vorbereiten?
Szenario 2 – Eine Evakuierung ist nötig. Was ist zu be-
denken? Was nehme ich mit?
Szenario 3 – Es gibt einen Stromausfall. Was ist am 
dringendsten? Was tun, wenn der Strom tagelang fehlt 
(Blackout)?

Im Gespräch wurde schnell deutlich, wie viele unter-
schiedliche Aspekte zu bedenken sind. „Bei Angsterkran-
kungen sind manche Menschen in gewissen Notsituatio-
nen nicht mehr in der Lage sich zu bewegen“, so Brigitte 
Heller, vom Verein Lichterkette. 
Schwere Panikattacken können die Gesundheit gefähr-
dende Situation noch weiter verschlimmern. Dabei gilt: 
Je mehr Dinge im Notfall fehlen, desto größer die Panik. 
Eine gute Vorbereitung auf den Notfall hilft, um weder in 
Panik, noch in eine Angststarre zu verfallen. Zusätzlich 
lässt sich durch Resilienztraining erlernen, besser Ruhe 
bewahren zu können.

„Verlieren Personen mit Schwerhörigkeit ihr Hörgerät, 
sind sie verloren. Wenn das Hörgerät nass wird, wird es 
kaputt“, betont Renate Welter, vom Österreichischen 
Schwerhörigenbund ÖSB. Die Folge ist Kommunikations-
verlust. 

Anderen Menschen droht bei Starkregenereignissen der 
Verlust ihrer Mobilität, wie Corinna Heiss vom Amputier-
tenverband erläutert: „Elektronische Hilfsmittel und auch 
Prothesen werden im Wasser sofort kaputt, z.B. ein elek-
tronisches Kniegelenk.“ Das ist wichtig zu wissen, denn 
in Österreich leben bis zu 40 000 amputierte Menschen, 
meist ältere Personen. Da ältere Menschen zusätzlich ver-
stärkt von Seh- und Hörschwäche betroffen sind und die 

Die Vielfalt sichtbar machen 
Menschen mit Behinderungen 
im Katastrophenschutz Von Emil Benesch

Was sind die Gefahren für Menschen mit Behinderungen, wenn es zu Überschwemmungen, 
Murenabgängen und Stromausfällen kommt? Das sind immer wichtigere Fragen. 
Denn aufgrund des Klimawandels treten Starkregenereignisse immer öfter und stärker auf.

Workshop beim Österreichischen Behindertenrat zu inklusi-
vem Katastrophenschutz



26 www.behindertenrat.at

Barrierefreiheit

meisten Amputationen untere Extremitäten betreffen, be-
steht schon von Haus aus eine erhöhte Sturzgefährdung. 
Sind Wege unterbrochen, ist im Notfall ein Vorrat an 
Trinkwasser, Lebensmitteln, aber auch an benötigten 
Medikamenten wichtig. Manche Arzneimittel werden 
jedoch nicht in größeren Mengen ausgegeben. Eine Vor-
ratshaltung von Medikamenten ist bei derzeitiger Praxis 
und Rechtslage noch nicht in jedem Fall möglich. Weitere 
Fortschritte sind anzudenken, denn die Versorgung mit 
Medikamenten kann auch durch Lieferschwierigkeiten 
oder die Beeinträchtigung der Produktion durch Katastro-
phen erschwert werden.   

„Blindenstock darf nicht daham bleiben“  
„Bei einer Evakuierung muss ich den Blindenstock bei 
mir haben. Ohne ihn bin ich hilflos“, sagt Matthias 
Schmuckerschlag, vom Verein Blickkontakt. „Langstock 
und Hörgeräte sind wichtig und auch, dass man Zeit be-
kommt, Dinge mitzunehmen. Der Blindenstock, der darf 
nicht daham bleiben.“ Assistenzhunde müssen natürlich 
auch mit.
Im Evakuierungsfall kann es erforderlich sein, einen E-
Rollstuhl zurückzulassen. Ein möglicherweise benötigtes 
Beatmungsgerät und Absauggerät dürfen jedoch keines-
falls zurückbleiben, wie Bernadette Feuerstein ausführt. 
Manche Menschen mit Behinderungen brauchen eine 
ständige Beatmung ohne Unterbrechung, um am Le-
ben zu bleiben. Sie brauchen dazu eine durchgehende, 
unterbrechungslose Stromversorgung. Auch dafür seien 
Planungen und die Finanzierung sicherzustellen.
 
Neben der großen Bedeutung von Hilfsmitteln werden 
auch der Faktor Zeit und individuelle Hürden angespro-
chen. Daniela Rammel weist in Vertretung kleinwüchsiger 
Menschen darauf hin, dass es für die Evakuierung Zeit 
braucht. „Schnell zu flüchten, da hätte ich keine Chance. 
Aus dem Fenster zu steigen ist schwierig und gefährlich.“

Wissen für Einsatzkräfte
Nicht nur Menschen mit Behinderungen sollten wissen, 
was im Notfall auf sie zukommt. Die Einsatzkräfte sollten 
es auch wissen. „Je besser bekannt ist, wem geholfen 
werden soll, desto besser kann geholfen werden“, sagt 
Daniele Marano von der Hilfsgemeinschaft der Blinden 
und Sehschwachen zum Thema Evakuierungen. In diesem 
Sinne wird im Gespräch der Wunsch geäußert, dass Ein-
satzkräfte „zu den unterschiedlichen Formen von Behin-
derungen geschult werden.“
Für die schnelle und erfolgreiche Evakuierung von Men-
schen mit Behinderungen ist es sehr wichtig, dass Ret-

tungskräfte wissen, wo Menschen mit Behinderungen auf 
Rettung warten und welche Unterstützung sie benötigen.  

Manche Personengruppen benötigen Unterstützung, 
lange bevor Ihnen das Wasser bis zum Hals steht. „Als 
blinder Mensch habe ich einen bestimmten Weg zu gehen 
gelernt. Es nutzt mir nichts, wenn daneben ein Weg frei 
ist. Ich bin dann, wenn ein neuer, unbekannter Weg 
zu nehmen ist, auf Hilfe angewiesen“, erklärt Mathias 
Schmuckerschlag. 

Pläne? „Keiner kennt sie, keiner nutzt sie.“
Im Notfall ist es wichtig, bereits einen Plan zu haben. 
Ein Plan hilft, schnellstmöglich das Richtige zu tun. Für 
Menschen mit Behinderungen kann ihr Leben davon ab-
hängen, ob sie in einem Katastrophenplan vorkommen. 
Einsatzkräfte und Behörden würden dann im Einsatz 
sofort wissen, welche Personengruppen dringend zuerst 
Unterstützung benötigen. Und sie würden wissen, wie 
viele Einsatzkräfte erforderlich sind. 

Die Praxis sieht weitgehend anders aus: „Wir gehen bei 
einer Evakuierung durch und evakuieren jedes Haus. Die 
Freiwillige Feuerwehr hat keine Infos darüber, wer da 
ist“, sagt jemand, der es wissen muss: Andreas Weide-
nauer vertritt Personen mit Sehbehinderungen und ist 
aktives und langjähriges Mitglied bei einer Freiwilligen 
Feuerwehr im Waldviertel. Aus der Praxis sieht Andreas 
Weidenauer die Existenz von neun unterschiedlichen 
Katastrophenhilfegesetzen in Österreich - jedes Land 
macht sein eigenes Katastrophenhilfegesetz - und das 
Fehlen von Katastrophenplänen kritisch. Der Österreichi-
sche Behindertenrat sieht die Bundesländer gefordert, 
ihrer Verantwortung nachzukommen, Menschen mit Be-
hinderungen im Katastrophenschutz wahrzunehmen und 
Gesetze entsprechend zu überarbeiten.  

58.000 Aufzüge im Stromausfall
Fällt der Strom aus, geht Vieles nicht mehr. Unter ande-
rem stehen im selben Moment die Aufzüge still. Perso-
nen, die im Lift eingeschlossen sind, sind allesamt auf 
Hilfe von außen angewiesen. Bei Servicetechniker*innen 
und Feuerwehren laufen dann die Telefone heiß. Allein 
in Wien gibt es 58.000 Liftanlagen. Nur wenige moderne 
Aufzüge verfügen über eine Batterie, wo bei Stromausfall 
die Aufzugskabine automatisch noch ins nächstgelegene 
Stockwerk fährt.
„Im Falle der Evakuierung aus einem Aufzug bei Strom-
ausfall muss ich zu jedem Aufzug Notstrom hinbringen, 
um Personen befreien zu können“, erklärt Bernhard Hrus-
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ka, Experte für Barrierefreiheit. Läuft der Aufzugsschacht 
aufgrund eines Starkregens mit Wasser voll, ist zusätzlich 
zuerst das Wasser abzupumpen, bevor der Aufzug wieder 
in Bewegung gebracht werden kann. Bernhard Hruska 
empfiehlt Menschen mit Behinderungen und ihrem Um-
feld, sich auch selbst vorzubereiten, um sich im Notfall 
auch selbst helfen zu können. Selbst die behelfsmäßige 
Wiederinbetriebnahme eines Aufzuges lässt sich erlernen 
und im Rahmen der Hausgemeinschaft organisieren, 
damit nicht zu lange auf Hilfe gewartet werden muss.  

Warnungen vor Gefahren
Wie Eigenverantwortung und Zusammenhalt gelebt wer-
den können, berichtet Andreas Zehetner. In seiner Wohn-
gemeinschaft und Werkstätte ist es so: Die Bewohner und 
Bewohnerinnen „bekommen eine Wetterwarnung mit und 
warnen sich gegenseitig. Die Einrichtungsleitung hat da 
nichts zu tun.“ 

Wachsamkeit und Zusammenarbeit sind wichtige Fakto-
ren dafür, dass Warnungen vor Gefahren bei möglichst 
allen rechtzeitig ankommen. Andererseits ist wichtig, 
dass Warnungen „zu den Personen kommen. Die Perso-
nen sollen nicht danach suchen müssen. Sie sollen „über 
alle Kanäle“ ausgesandt werden und barrierefrei sein. 
Warnungen sollen klare Empfehlungen enthalten und zu 
Handlungen führen und vor Schaden bewahren. Brigitte 
Heller nennt ein Beispiel: „Bitte Medikamentenwarnung 
bei Hitze.“ Der Hintergrund zu diesem Wunsch ist: Bei 
Menschen mit psychischen Erkrankungen verändert sich 
die Wirkung von Medikamenten bei starker Hitze. Eine 
Neueinstellung durch Arzt oder Ärztin ist dann häufig 
dringend notwendig.   

Mathias Schmuckerschlag wiederum wünscht sich Push 
Mitteilungen auf elektronische Geräte. Dieser Wunsch 
wird im Sommer 2024 Realität: Anderthalb Jahre nach 
Deutschland hält auch in Österreich „Cell Broadcast“ 
Einzug. Dann werden Warnnachrichten bei Aufenthalt in 
einem Gefahrenbereich direkt auf das Handy geschickt.

Anpassungen üben
Was kann getan werden, damit Menschen mit Behinde-
rungen bei Starkregen nicht zu Schaden kommen? Noch 
sehr viel! Menschen mit Behinderungen müssen in allen 
Phasen einer Gefahrensituation bedacht und bei der Ent-
wicklung von Lösungen einbezogen werden. Menschen 
mit Behinderungen müssen künftig unbedingt auch beim 
Üben von Notfällen und Katastrophenszenarien als Ak-
teure dabei sein. Am besten auf beiden Seiten: Auf Seiten 

der Behörden und Rettungskräfte und auf Seite der zu 
Rettenden, auf Hilfe Wartenden.       

Katastrophen vermeiden, Klima schützen
Die beste Vorbereitung auf Klimakatastrophen stößt an 
ihre Grenzen. Mit der Zunahme der weltweiten Tempe-
raturen verdunstet mehr Wasser aus den Meeren, Böden 
und Wäldern und gelangt in die Luft. Mehr Wasser in der 
Luft kommt immer öfter als Starkregen zur Erde zurück. 
Rekord-Niederschläge und Rekord-Hitzewellen sind 
Folgen des Menschen gemachten Klimawandels. Unzurei-
chender Klimaschutz heute macht die Katastrophen von 
morgen. Offen klimafeindliche Maßnahmen und Green-
washing fördern Klimakatastrophen. Im Interesse der 
Menschen mit Behinderungen setzt sich der Österreichi-
sche Behindertenrat für messbaren Klimaschutz, für das 
Ziel der Bundesregierung Klimaneutralität bis 2040 und 
bestmögliche Anpassungen an den Klimawandel ein. 

Das Projekt Risk:LOCAL wird Anstöße für Verbesserungen 
zur Anpassung bei Extremwetterereignissen bringen und 
einen Leitfaden für Bürgermeister*innen erarbeiten. 

Was bei Evakuierungen zu bedenken ist. Grafik: Petra Plicka 
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Die Sonnenblume als Symbol für 
nicht sichtbare Behinderungen 
soll Träger*innen unterstützen, 

sich an überfüllten Orten wohlzu-
fühlen. Das Sonnenblumen-Umhän-
geband, die Anstecknadel mit der 
Hidden Disabilities-Sonnenblume 
und das Armband im Sonnenblu-

men-Design werden in zahlreichen 
Ländern an Personen mit einer 
gesundheitlichen Einschränkung 
ausgegeben, die für andere mit blo-
ßem Auge nicht erkennbar ist. Dazu 
zählen beispielsweise Menschen im 
Autismus-Spektrum, mit Seh- und 
Hörbehinderungen, chronischen 

Schmerzen, Atemwegserkrankungen, 
Lernschwierigkeiten, Legasthenie, 
Demenz, ADHS, chronischem Fa-
tigue-Syndrom, Multipler Sklerose, 
Diabetes, Parkinson, Schlafstörun-
gen, Angst- oder anderen psychi-
schen Erkrankungen.

Sonnenblume – Symbol für 
unsichtbare Behinderungen  Von Kerstin Huber-Eibl

Wer die „Hidden Disabilities Sunflower“ trägt, teilt anderen Menschen mit, dass er oder sie mit 
einer Behinderung, Erkrankung oder Einschränkung lebt, die nicht auf den ersten Blick erkenn-
bar ist. Mit einem Sonnenblumen-Umhängeband oder einer Anstecknadel wird symbolisiert, 
dass womöglich Unterstützung, Verständnis oder mehr Zeit in Verkehrsmitteln, im öffentlichen 
Raum, in Geschäften, Theatern oder Kinos benötigt wird.

Die Hidden Disabilities-Sonnenblume ist ein Angebot für Menschen, die diskret signalisieren möchten, dass sie mit einer 
Behinderung leben, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Fotos: Kerstin Huber-Eibl
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Hidden Disabilities 
Sunflower
hdsunflower.com

etabliert – darunter 220 
Flughäfen, aber auch in 
Eisenbahnnetzen, Bussen 
und Fähren. Das Symbol für 
versteckte Behinderungen 
wurde in Universitäten und 
Schulen etabliert, zudem 
im Gesundheitswesen, 
bei Regierungsbehörden, 
Freizeitparks, Theatern und 
Finanzinstituten.

Die Sonnenblume wurde 
bislang in Großbritannien, 
Belgien, Dänemark, Irland, 
den Niederlanden, Neusee-
land, Latein- und Nord-
amerika, Australien, Hong 
Kong und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten erfolg-
reich eingeführt – und 
monatlich kommen neue 
Länder hinzu.

Sonnenblume am 
Flughafen Wien
Am Flughafen Wien wird 
das Sunflower-Lanyard (dt. 
Schlüsselband) oder der 
Sunflower-Pin an Passa-
giere mit nicht sichtbaren 
Behinderungen kostenlos 
ausgegeben. Ein Nach-
weis der Behinderung ist 
nicht erforderlich. Auch die 
Austrian Airlines haben die 
Sonnenblume eingeführt. 
Die Mitarbeiter*innen wur-
den entsprechend geschult 
und stehen mit Hilfestel-
lung zur Seite. 

„Mit der Sonnenblume werden Inklusi-
on, Akzeptanz, Verständnis und Geduld 
gefördert“, erklärte Anette Cmela von 
der Organisation “Hidden Disability Sun-
flower“ gegenüber dem Österreichischen 
Behindertenrat. Die Sonnenblume sei 
ein diskretes, aus der Ferne gut sichtba-
res und gleichzeitig unverwechselbares, 
fröhliches und dynamisches Zeichen.

Weltweites 
Sunflower-Netzwerk
Seit dem Start der Hidden Disabilities 
Sunflower-Initiative im Jahr 2016 am 
Flughafen Gatwick, Großbritannien, 
schlossen sich Unternehmen aus sämtli-
chen Branchen dem globalen Sunflower-
Netzwerk an. Die Sonnenblume wurde 
im Einzelhandel, Tourismus und Verkehr 

http://hdsunflower.com
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Österreichischer Behindertenrat: Im Zuge des Pro-
gramms „Hidden Disability Sunflower“ können Per-
sonen im öffentlichen Raum mit einem Schlüsselband 
oder Pin im Sonnenblumen-Design symbolisieren, dass 
sie mit einer unsichtbaren Behinderung leben und 
Hilfe, Verständnis oder einfach mehr Zeit brauchen. 
Seit Herbst 2023 beteiligt sich auch der Flughafen 
Wien an diesem Programm. Wie hoch ist die Anzahl der 
Flughäfen, auf denen die Sonnenblumen zum Einsatz 
kommen?

Julian Jäger: Das Sonnenblumen-Symbol ist in der Luft-
fahrt insgesamt ein großes Thema. Global nehmen 230 
Flughäfen und 15 Airlines am Hidden Disability Sunflo-
wer-Programm teil. Acht dieser Airlines fliegen den Flug-
hafen Wien an, darunter mit den Austrian Airlines auch 
die größte Fluglinie an unserem Standort.

Wie häufig wird die Sonnenblume am Flughafen Wien 
nachgefragt?

Jäger: Die Nachfrage nach den Sonnenblumen-Bändern 
ist deutlich größer als erwartet. Das Startpaket an Son-
nenblumen-Pins und Lanyards, mit dem wir den Erfah-
rungen der Hidden Disabilities Sunflower-Organisation 
zufolge sechs bis Monate auskommen sollten, war nach 
vier Monaten aufgebraucht, sodass wir nachbestellen 
mussten.

Stoßen die Sonnenblumen auch bei den österreichi-
schen Passagieren auf so große Akzeptanz? 

Jäger: Meine Erfahrung ist, dass Projekte wie jenes zwar 
ein bisschen länger dauern, bis sie anlaufen, sich aber 
schlussendlich durchsetzen. Somit gehe ich davon aus, 

Barrierefreiheit am Flughafen Wien
Von Kerstin Huber-Eibl

Am Flughafen Wien gibt es eine Reihe von Services wie persönliche Begleitung, barrierefreie 
Halte- und Parkmöglichkeiten, Parkermäßigungen, ein visuelles Leitsystem, einen Vorfeld-
transfer vom Terminal zum Flieger und zurück, Rollstuhlunterstützung, barrierefreie Toiletten 
und Rampen sowie einen interaktiven Live-Assistenzdienst für blinde und sehbehinderte Men-
schen. Darüber hinaus nimmt der Flughafen Wien am Hidden Disability Sunflower-Programm 
teil. Über erste Erfahrungen mit diesem Programm sprach der Österreichische Behindertenrat 
mit dem Vorstand der Flughafen Wien AG Julian Jäger.

Mag. Julian Jäger, Vorstand Flughafen Wien AG, mit Flughafen-Mitarbeiterinnen.
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dass auch das Sonnenblumen-Symbol, wenn es interna-
tional anerkannt ist, auch in Österreich gängig wird.

Viele Menschen mit Behinderungen möchten sich nicht 
markieren. Wie sehen Sie die Sonnenblume unter die-
sem Aspekt?

Jäger: Die Idee ist, dass jene Menschen, die die Sonnen-
blume erkennen sollen, diese auch erkennen. Es ist nicht 
erforderlich, einer breiten Öffentlichkeit mitzuteilen, 
wenn jemand mit einer unsichtbaren Behinderung lebt. 
Deshalb ist es das Wesentlichste, dass wir unser Personal 
entsprechend sensibilisieren und schulen.

Wie werden die Mitarbeiter*innen des Flughafens im 
Umgang mit Menschen mit unsichtbaren Behinderun-
gen geschult?

Jäger: Die Mitarbeiter*innen müssen einen Blick dafür 
haben, wenn Menschen zum Schalter kommen oder die 
Sicherheitskontrolle passieren, die Sonnenblume zu er-
kennen und besonders achtsam zu sein. Dafür haben wir 
u.a. Schulungsvideos.

Wie ist es um die bauliche Barrierefreiheit am Flugha-
fen Wien bestellt?

Jäger: Als wir 2012 das Terminal 3 eröffneten, wurde das 
Thema Barrierefreiheit am Flughafen sehr groß. Es gab 
einen Aufschrei der Community, weil das Terminal den 
Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügte. So gab es 
beispielsweise ein Leitsystem, das nicht gelesen werden 
konnte, Mängel bei den Toiletten etc. Wir hatten einen 
wirklich engagierten Abteilungsleiter, der für den Ter-
minalbetrieb zuständig war, und begannen, uns intensiv 
mit 12 Organisationen von Menschen mit Behinderungen 
und Expert*innen zusammenzuarbeiten, etwa BIZEPS, 
der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen, 
dem Österreichischen Behindertenrat und anderen. Wir 
haben das gesamte Leitsystem weggerissen, 680 Tafeln 
ausgetauscht, Toiletten umgebaut und vieles Weitere 
geändert. Daraus hat sich eine gute Kooperation ent-
wickelt. Es wurde eine Arbeitsgruppe zur Erweiterung 
der Barrierefreiheit am Flughafen Wien gegründet, die 
sich zumindest zweimal jährlich trifft und frühzeitig in 
Bauprojekte eingebunden wird. Jetzt, wo die nächste 
Erweiterung des Flughafens ansteht, arbeiten wir von 
Beginn an zusammen. Wir haben die Lektionen gelernt 
und wissen nun von Beginn an, dass es eine größere 
Liftkapazität braucht, die Rolltreppen und der Platz bei 

den Sicherheitskontrollen breit sein müssen etc. Trotz-
dem gibt es immer wieder Dinge, die man vielleicht 
falsch macht oder besser machen kann. Darum ist uns 
dieser Austausch sehr wichtig.

Welche weiteren Services stellt der Flughafen Wien 
Fluggästen mit Behinderungen zur Verfügung?

Jäger: Wie auf allen Flughäfen steht Passagieren mit 
Behinderungen das PRM-Service zur Verfügung. Neben 
dem Begleitservice für Personen mit eingeschränkter 
Mobilität, dem visuellem Leitsystem und anderen Maß-
nahmen ist die Smartphone-App AIRA für blinde und 
sehbehinderte Menschen eine große Erleichterung und 
wird sehr stark nachgefragt. Dieser interaktive Live-As-
sistenzdienst unterstützt dabei, sich eigenständig am 
Flughafen zu bewegen. Leider ist die App noch nicht auf 
Deutsch verfügbar.

Nicht alle Menschen mit Behinderungen können oder 
möchten digitale Technologien verwenden. Wie stellt 
der Flughafen Wien sicher, dass persönliche Dienstleis-
tungen in ausreichendem Maß sichergestellt werden?

Jäger: Natürlich kann mit dem Einsatz von technologi-
schen Entwicklungen wie etwa selbstfahrenden Rollstüh-
len Personal einsparen, aber auch Menschen mehr Eigen-
ständigkeit ermöglichen. So sind sie nicht mehr davon 
abhängig, wohin sie jemand führt, sondern können den 
Rollstuhl selbst bedienen. Dass Personal durch Technolo-
gien ersetzt wird, sehe ich insbesondere im PRM-Service 
nicht, zumal die Nachfrage immer mehr steigt. In den 
überwiegenden Fällen werden Passagiere zum Flugzeug 
gebracht, in und aus dem Flugzeugsitz gehoben oder 
jene, die keine Treppen steigen können, über die Seite 
in den Flieger gehoben. Für solche Services werden auf 
lange Sicht Menschen zuständig sein.
Ich sehe eher, dass mithilfe von Apps und Bändern oder 
Stickern wie jenen der Hidden Disability Sunflower Or-
ganisation jenen, die möglichst wenig Hilfe in Anspruch 
nehmen wollen, größtmögliche Selbstständigkeit ermög-
licht wird. Jede Person, die das nicht möchte, kann nach 
wie vor ein traditionelles PRM-Service buchen.

Danke für das Gespräch. 

Barrierefreiheit am Flughafen Wien
www.viennaairport.com/barrierefrei_reisen

http://www.viennaairport.com/barrierefrei_reisen
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Pro mente Wien Fachtagung 24: 
Künstliche Intelligenz Von Victoria Biber

Dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Betreuung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen widmete sich eine von pro mente Wien veranstaltete Fachtagung im MAK – 
Museum für angewandte Kunst.

Rund 400 Personen nahmen an der von pro mente Wien veranstalteten 
Fachtagung teil. Fotos: Klaus Ranger

rungen und Chancen, die die In-
tegration von KI in die psychische 
Gesundheitsversorgung mit sich 
bringt. Es eröffnen sich mehrere 
Schlüsselaspekte, die unsere Zukunft 
beeinflussen können:

Eine der zentralen Herausforde-
rungen besteht darin, sicherzu-
stellen, dass KI-Systeme auf soliden 
ethischen und wissenschaftlichen 
Grundlagen basieren. Nur so können 
sie dazu beitragen, spezifische Auf-
gaben zu lösen, ohne dabei negative 
Konsequenzen zu generieren. KI-
Systeme können voreingenommen 

sein oder Diskriminierung reprodu-
zieren, wenn sie auf Grundlage von 
unzureichenden oder einseitigen 
Daten trainiert werden. 
„KI ist leider auch ein Spiegel 
unserer Gesellschaft“, sagt Carina 
Zehetmaier, Juristin und Menschen-
rechtlerin und warnte vor den Risi-
ken einer unreflektierten Nutzung 
von KI, die zu Hass und Vorurteilen 
führen kann. Es ist daher entschei-
dend, dass KI-Systeme mit Bedacht 
und Sensibilität eingesetzt werden, 
um die Würde und Autonomie der 
Patient*innen zu wahren. Ethische 
Richtlinien für die Entwicklung und 

In einer Welt, die von techno-
logischem Fortschritt und 
digitaler Transformation ge-

prägt ist, kommt es derzeit in allen 
Lebensbereichen zu einem Wandel. 
Die fortschreitende Entwicklung 
von Künstlicher Intelligenz (KI) 
verspricht neue Möglichkeiten und 
Herausforderungen, unter anderem 
für die Behandlung psychischer Er-
krankungen.

Zu diesem Thema fand am 11. Jän-
ner 2024 in den Räumen des Wiener 
MAK die Fachtagung von pro mente 
Wien mit dem Titel „Herausforde-
rungen, Chancen und Risiken in der 
Betreuung von psychisch erkrankten 
Menschen“ statt. Konkret beschäf-
tigte man sich mit den Herausfor-
derungen sowie den Chancen und 
Risiken, die KI mit sich bringt. Es 
referierten namhafte nationale und 
internationale Expert*innen wie 
Joachim Bauer, Neurowissenschaft-
ler, Melanie Hasenbein, Professorin 
für Wirtschaftspsychologie, sowie 
unter anderem Carina Zehetmaier, 
Juristin und Präsidentin von Woman 
Artificial Intelligence Austria. Die 
Podiumsdiskussion am Ende der 
Fachkonferenz verdeutlichte die 
Vielfalt der Perspektiven und Frage-
stellungen rund um die Integration 
von KI in die psychische Gesund-
heitsversorgung.

Herausforderungen – 
Chancen – Risiken
Die Fachtagung konzentrierte sich 
auf die komplexen Herausforde-
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den Einsatz von KI in der Betreuung 
von psychisch erkrankten Menschen 
müssen etabliert werden.

Ein weiteres Hauptanliegen ist der 
Datenschutz. Da KI-Systeme große 
Mengen an sensiblen Patientendaten 
verarbeiten, besteht die Gefahr von 
Datenschutzverletzungen und dem 
Missbrauch persönlicher Informa-
tionen. Diskutiert wurde die enorme 
Bedeutung, robuste Sicherheits-
maßnahmen zu implementieren, um 
die Vertraulichkeit und Integrität 
der Daten zu gewährleisten. Dies 
erfordert nicht nur technologische 
Lösungen wie Verschlüsselung und 
Zugriffsbeschränkungen, sondern 
auch klare rechtliche Rahmenbedin-
gungen und Richtlinien zur Daten-
verarbeitung.

Trotz der zahlreichen Herausfor-
derungen birgt KI auch immense 
Chancen für die Zukunft in der Be-
handlung psychischer Erkrankungen. 
Indem KI-Systeme große Mengen 
an Daten analysieren, können sie 
Muster und Zusammenhänge identi-
fizieren, die für menschliche Ex-
pert*innen möglicherweise schwer 
zu erkennen sind. Dadurch können 
sie helfen, Diagnosen schneller zu 
stellen, was wiederum eine raschere 
Behandlung ermöglichen könnte.

Darüber hinaus eröffnen virtuelle 
Therapieprogramme und Chatbots 
neue Möglichkeiten für die Be-
treuung und Unterstützung der 
Patient*innen, auch außerhalb der 
traditionellen klinischen Umgebung. 
Diese Programme sind rund um die 
Uhr verfügbar und können Pati-
ent*innen Zugang zu Unterstützung 
bieten, wann immer sie diese be-
nötigen. Bei der Fachtagung wurde 
ausführlich erörtert, dass diese auch 
als Ergänzung zur traditionellen 
Therapie dienen und Patient*innen 

zusätzliche Werkzeuge und Ressour-
cen zur Behandlung ihrer psychi-
schen Erkrankungen bieten können.

„Eine Rechenmaschine, die Gefühle 
und Empathie im Idealfall perfekt 
simuliert, aber nie selbst haben 
kann.“ (Joachim Bauer)

Das Zitat von Joachim Bauer wirft 
ein tiefgreifendes Licht auf die Natur 
von KI und die menschliche Erfah-
rung. Es illustriert die grundlegende 
Unterscheidung zwischen der Fähig-
keit einer Maschine, menschen-
ähnliches Verhalten zu imitieren 
und der Fähigkeit des Menschen, 
echte Emotionen zu empfinden 
und empathisch zu sein. Während 
KI-Systeme in der Lage sein können, 
komplexe Aufgaben auszuführen 
und sogar emotionale Reaktionen 
zu simulieren, fehlt ihnen letztend-
lich die authentische menschliche 
Erfahrung, die durch Emotionen und 
Empathie geprägt ist. Diese Einsicht 
ist von entscheidender Bedeutung, 
um die Grenzen von KI zu verstehen 
und realistische Erwartungen an ihre 
Fähigkeiten zu haben. Ebenso ist 
wichtig zu betonen, dass die ein-
zigartigen menschlichen Qualitäten 
nicht von Maschinen repliziert wer-
den können und die Bedeutung von 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
und Empathie in allen Bereich des 
Lebens unersetzbar sind.

Insgesamt können KI-Systeme dazu 
beitragen, die Effizienz, Genauigkeit 
und Zugänglichkeit der psychiatri-
schen Versorgung zu verbessern. Sie 
stellen jedoch auch neue Heraus-
forderungen in Bezug auf Daten-
schutz, Ethik und Sicherheit dar, die 
sorgfältig adressiert werden müssen, 
um sicherzustellen, dass die Vorteile 
von KI voll ausgeschöpft werden 
können, während gleichzeitig die 
Risiken minimiert werden.

EU-Gesetz für Künstliche 
Intelligenz
Am 13.3.2024 wurde im Europäi-
schen Parlament in Straßburg das 
Gesetz für Künstliche Intelligenz 
verabschiedet. Dieses Gesetz der 
Europäischen Union zielt darauf ab, 
klare Regeln für die Entwicklung und 
den Einsatz von KI-Systemen fest-
zulegen und damit einen Rahmen 
für den verantwortungsbewussten 
Umgang mit KI bei der Behandlung 
psychischer Erkrankungen zu schaf-
fen. Das Gesetz betont Prinzipien 
wie Transparenz, Rechenschafts-
pflicht, Datenschutz und ethische 
Überlegungen bei der Gestaltung 
und Implementierung von KI-Sys-
temen. 

„Es geht nicht darum, über etwas 
zu diskutieren, das uns bevorsteht. 
Die KI ist bereits da und sie ist ge-
kommen, um zu bleiben.“ 
(Joachim Bauer)

Joachim Bauers klare Aussage be-
tont die Dringlichkeit, sich mit den 
Auswirkungen und Potenzialen der 
KI auseinanderzusetzen. Seine Wor-
te erinnern daran, dass KI bereits 
ein integraler Bestandteil unserer 
Gesellschaft ist und nicht länger nur 
ein zukünftiges Szenario darstellt.

Die Fachtagung in Wien war ein 
wichtiger Meilenstein auf dem Weg 
zu einem tieferen Verständnis der 
Rolle von KI in der Betreuung von 
psychisch erkrankten Menschen. Sie 
markierte den Beginn einer fortlau-
fenden Debatte über die Potenziale 
und Herausforderungen dieser Tech-
nologie und darüber, wie sie ver-
antwortungsvoll eingesetzt werden 
kann, um das Wohl der Patient*in-
nen zu fördern und gleichzeitig ethi-
sche Standards zu wahren. 
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Der Anlassfall
Eine Person weist sowohl eine bipolare Störung mit 
einem Grad der Behinderung (GdB) von 30% auf, dane-
ben Beeinträchtigungen der Halswirbelsäule mit einem 
GdB von 10%. Das Sozialministeriumservice hat den 
Gesamtgrad der Behinderung mit 30% festgesetzt. Die 
Einschränkungen der  Halswirbelsäule wurden für die Be-
stimmung des GdB nicht herangezogen.

Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht
Bei der Arbeitnehmerveranlagung (Jahresausgleich) 
macht die Person sowohl die Kosten der Behandlung der 
Bipolarität, als auch jene der Halswirbelsäule geltend. 
Das Bundesfinanzgericht entscheidet, dass sowohl die 
Kosten für die bipolare Störung als auch die Kosten für 
die Behandlung der Halswirbelsäule als außergewöhn-
liche Belastungen ohne Selbstbehalt geltend gemacht 
werden können, da der Gesamtgrad der Behinderung 
30 % beträgt.

Was bedeutet der „steuerliche Selbstbehalt“ 
bei Behinderungen? 
Behinderung als außergewöhnliche Belastung ohne 
Selbstbehalt: Hier können unabhängig vom Einkommen 
Kosten steuerlich geltend gemacht werden, dies ent-
weder in Form eines Pauschalbetrages oder auf Nachweis 
des tatsächlichen Aufwands . Dafür gelten aber Ein-
schränkungen:

• Einzelne Behinderungen sind generell ab einem 
GdB von 25 % steuerlich absetzbar

• Bei Mehrfachbehinderungen wird geprüft ob die 
Behinderungen in einer Wechselbeziehung zuein-
anderstehen. Ist dies gegeben und kommt es dabei 
zu einer Erhöhung des GdB einzelner Behinderungen 

auf zumindest 25 % entfällt der steuerliche Selbstbe-
halt auch hier

 
Behinderung als außergewöhnliche Belastung mit 
Selbstbehalt: Die Höhe des Selbstbehalts wird nach dem  
jeweiligen Einkommen errechnet und Kosten erst bei 
Überschreiten dieser Grenze anerkannt.  Dies gilt für Be-
hinderungen die einen GdB von weniger als 25 %
aufweisen und nicht mit anderen Behinderungen im Zu-
sammenhang stehen.

Der Verwaltungsgerichtshof hebt 
diese Entscheidung auf
Die Finanzbehörde bringt gegen diese Entscheidung ein 
Rechtsmittel ein und der Verwaltungsgerichtshof hebt 
das Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes auf: Wenn im 
Feststellungsbescheid über den GdB keine Verbindung 
zwischen Behinderungen hergestellt wird, so ist jede Be-
hinderung steuerlich einzeln zu betrachten.

Das Bundesfinanzgericht muss 
nochmals entscheiden
Im neuerlichen Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-

Finanzielles

Mehrfachbehinderungen 
im Steuerrecht Von Mag. Dr. Wolfgang Willi, M.A., Behinderten- und

Barrierefreiheitsbeauftragter, Bundesministerium für Inneres

Kosten für Behinderungen werden im Steuerrecht als außergewöhnliche Belastungen unter-
schiedlich behandelt: ohne Selbstbehalt können nur solche geltend gemacht werden, die einen 
Grad der Behinderung (GdB) von zumindest 25 % erreichen. Liegt eine Mehrfachbehinderung 
vor, so können grundsätzlich nur jene Behinderungen ohne Selbstbehalt berücksichtigt wer-
den, die allein oder im Zusammenhang mit anderen maßgebenden Behinderungen den GdB von 
25% erreichen. Kosten für Behinderungen von weniger als 25 % können nur nach Abzug eines 
Selbstbehalts geltend gemacht werden.

Foto: Canva



Ausgabe 1/2024

35www.behindertenrat.at

gericht werden die Behinderungen getrennt beurteilt, 
sodass nur die Kosten für die Behandlung der bipola-
ren Störung als außergewöhnliche Belastungen ohne 
Selbstbehalt steuerlich absetzbar sind, die Kosten für 
die Behandlung der Halswirbelsäule nur mit Selbstbe-
halt. 

Was bedeutet das?
Der Einstufungsbescheid des Sozialministeriumservice 
bindet alle Gerichte und Verwaltungsbehörden. Diese 
dürfen den GdB nicht eigenständig festlegen oder an-
ders auslegen. Der Gesamtgrad der Behinderung ist dem 
Spruch des Bescheides zu entnehmen. Ob und welche 
Behinderungen zusammengerechnet wurden, steht im 

ärztlichen Gutachten des Bescheides des Sozialministeri-
umservices, also in der Begründung.

Tipp: Vor allem, wenn höhere Ausgaben im Zusammen-
hang mit Behinderungen zu tätigen sind, vergewissern 
Sie sich vorher, ob es sich um Ausgaben mit oder ohne 
Selbstbehalt handelt – dies kann steuerrechtlich einen 
bedeutenden Unterschied ausmachen! 

Finanzielles / Mitglieder

Entscheidungsrelevante Erkenntnisse 
des Bundesfinanzgerichts
BFG RV/5100503/2020 vom 14.12.2021
BFG RV/5100641/2022 vom 15.12.2022

Freunde der Assistenzhunde Europas 

Unsere Vereinsgründerin, Frau 
Doktor Helga Wanecek wurde 
am 19.11.1938 geboren. Sie 

war von Geburt an blind, absolvierte 
als erste blinde Frau in Österreich 
das Jusstudium (Promotion 1966) 
und wurde seit dem Jahr 1972 von 
Blindenführhunden begleitet. 

Im Jahr 1999 gründete sie den 
Verein, damals unter dem Vereins-
namen „Freunde der Rehabilita-
tionshunde Österreichs – Partner für 
Behinderte und Anfallkranke“.

1989 gelang es ihr zusammen mit 
DI Gloria Petrovics, eine Prüfung für 
Blindenführhunde in Österreich ein-
zuführen, welche die Grundlage für 

die spätere gesetzliche Regelung für 
Assistenzhunde bildete.

Seit dem 1.1.2015 sind Assistenz-
hunde (Blindenführ-, Service- und 
Signalhunde) im § 39a BBG ge-
regelt. Unser Vereinsnamen wurde 
daraufhin angepasst und heißt 
seither „Freunde der Assistenzhunde 
Europas“.

Unser Verein feiert 2024 sein 
25-jähriges Jubiläum. Wir sind 
in Österreich sowie im gesamten 
EU-Raum die einzige Interessenver-
tretung, welche sich seit so vielen 
Jahren für alle Sparten der Assis-
tenzhunde einsetzt.

Als Interessenvertretung unterstüt-
zen wir unsere Mitglieder (Mitarbeit 
an Gesetzen, Beratungsgespräche, 
Begleitung bei Schlichtungen bei 
Problemen wie z.B. Zutrittsrechte 
mit dem Assistenzhund), bieten 
Informationsveranstaltungen sowie 
Vorführungen und Informationsflyer 
über Assistenzhunde an und fördern 
Forschung. 

Freunde der Assistenz-
hunde Europas 
0664 7367 0444
office@reha-dogs.org
www.assistenzhunde.eu

mailto:office@reha-dogs.org
http://www.assistenzhunde.eu
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Medien

Der Herbert Pichler-Inklusions-Medienpreis für 
exzellente Berichterstattung im Bereich der Inklu-
sion wurde vom Verein LICHT INS DUNKEL – nach 

einer Idee der ORF-Redakteurin Cedomira Schlapper – 
ins Leben gerufen. Er soll die großen Leistungen von 
Herbert Pichler, dem im April 2021 bei einem tragischen 
Verkehrsunfall verstorbenen ehemaligen Präsidenten des 
Österreichischen Behindertenrats, würdigen und die Auf-
merksamkeit für das Thema Inklusion erhöhen.

Preisträger*innen
Die Jury vergab die Preise in der Kategorie Printmedien 
an Cristina Helberg für den Beitrag „Weil es normal 
ist“, Adriana Juric und Stefan Ribitsch in der Kategorie 
Fernsehen für die Sendereihe „Erklär mir wie du lebst“, 
an Ivana Veznikova, Thomas Lindermayer und Antina 
Zlatkova in der Kategorie Fernsehen für den Beitrag 
„Elternschaft & Behinderung“, sowie an Lorenz Schröter 

und Nikolai Prodöhl in der Kategorie Radio für den Bei-
trag „Dabei sein ist alles. Die Special Olympics.“, an das 
Ö1 Radiokolleg in der Kategorie Radio für die Sendereihe 
„Wut, Lust und Inklusion“ und an Teseo La Marca in der 
Kategorie Digitale Medien für den Beitrag „Inklusive 
Schule: Wenn alle in der gleichen Klasse sitzen“. Darüber 
hinaus wurden in den Kategorien Printmedien, Radio 
und Digitale Medien Anerkennungspreise verliehen.

Die Jury
Über die Preise entschied die Jury bestehend aus Gabrie-
le Falböck (Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
/ Medien und digitale Technologien / UNI Wien, FH St. 
Pölten), Fritz Hausjell (Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft / UNI Wien), Barbara Krenn (Hauptabtei-
lungsleiterin Religion und Ethik multimedial / ORF), Ines 
Stilling (Präsidentin LICHT INS DUNKEL) und Klaus Widl 
(Präsident Österreichischer Behindertenrat). 

Herbert Pichler-Inklusions-
Medienpreis 2023/24 Von Kerstin Huber-Eibl

Am ORF-Mediencampus wurde am 8. März 2024 zum dritten Mal der Herbert Pichler-Inklusions-
Medienpreis für exzellente Berichterstattung im Bereich der Inklusion in den Kategorien Print-
medien, Fernsehen, Radio sowie digitale Medien/Podcasts verliehen.

vordere Reihe, v.l.: Ivana Veznikova (OKTO TV), Max Silbernagl (relevant.news), Teseo La Marca (relevant.news), Christoph Dirnba-
cher (Ö1-Radiokolleg), Ines Stilling (Präsidentin LICHT INS DUNKEL) Hintere Reihe, v.l.: Roland Weißmann (ORF-Generaldirektor), 
Lisa Zuckerstätter (Leiterin ORF-Humanitarian Broadcasting), Thomas Lindermayer (OKTO TV), Anita Zlatkova (OKTO TV), Silvana 
Meixner (ehem. „Heimat fremde Heimat“), Nikolai Prodöhl (Deutschlandfunk und Ö1-Radiokolleg), Lorenz Schröter (Deutschland-
funk), Katharina Reiner (Ö1-Radiokolleg), Melissa Felsinger (Ö1-Radiokolleg), Sandra Knopp (Ö1-Radiokolleg), Ulla Ebner (stv. 
Redaktionsleiterin Ö1-Radiokolleg), Udo Seehofer (Ö1-Radiokolleg), Germain Weber (Vorstand LICHT INS DUNKEL)  Foto: LICHT INS DUNKEL
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Im Gedenken

Wir gedenken der begnade-
ten Wiener Fotografin und 
Bloggerin Evelyn Brezina, 

deren Motto "Love to find beauty 
everywhere" lautete und die mit 
ihrem einzigartigen Blick und ihrer 
Lebensfreude das Leben so vieler 
Menschen bereicherte. 

Evelyn Brezina, die mit der Glas-
knochenkrankheit geboren wurde, 
hatte zeitlebens mit zahllosen Kno-
chenbrüchen, Spitalsaufenthalten, 
Operationen, schmerzhaften Gehver-
suchen und immer wieder eingegips-

ten Gliedmaßen zu kämpfen. Dies 
hielt sie nicht davon ab, auf ihrem 

Instagram-Kanal ViennaWheelchair-
View ihre Heimatstadt Wien aus der 
Perspektive einer Frau im Rollstuhl 
zu zeigen.

Für den Österreichischen Behinder-
tenrat hat Evelyn Brezina u.a. die 
große Inklusionsdemo im September 
2022 fotografiert. Unseren Auftrag, 
im November 2023 auch den Inklu-
sionsmarsch zu den Parteizentralen 
der Regierungsparteien zu fotogra-
fieren, musste sie aus gesundheit-
lichen Gründen ablehnen. 

Wir gedenken dem Bregen-
zerwälder ÖVP-Politiker Dr. 
Gottfried Feurstein, der sich 

als Nationalratsabgeordneter von 
1975 bis 2002 mit großem Einsatz 
für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen stark machte.

So galt Feursteins erster Gesetzes-
antrag im Nationalrat Menschen mit 
Behinderungen, kurz darauf erfolgte 
eine Änderung des Invalidenein-
stellungsgesetzes. Darüber hinaus 
brachte der Diplom-Volkswirt in sei-
ner Funktion als ÖVP-Behinderten-
sprecher mit Kollegen von SPÖ und 
ÖVP einen Antrag zur „Schaffung des 
Nationalfonds zur besonderen Hilfe 
für Behinderte“ ein. 1983 wurden 

unter Feursteins substanzieller 
Beteiligung volle Pensionsversiche-
rungszeiten für Mütter von Kindern 
mit Behinderungen auf den Weg 
gebracht.

Feurstein, der ab 1989 als ÖVP-
Sozialsprecher fungierte, war an 
weiteren bedeutenden Änderungen 
der Lebensrealität von Menschen 
mit Behinderungen beteiligt. 1990 
wurde unter seiner Federführung das 
Gesetz über die Rechtsfürsorge für 
psychisch Kranke und die Änderung 
des Sachwaltergesetzes verabschie-
det und somit die Entmündigungs-
verordnung aus dem Jahr 1916 
außer Kraft gesetzt. Weiters war 
Feurstein gemeinsam mit SPÖ-Sozi-
alminister Josef Hesoun wesentlich 
an der Etablierung des Behinderten-
einstellungsgesetzes und der Pflege-
geldeinführung beteiligt. 

Foto: ÖVP

Foto: Privat

Evelyn Brezina (1. Mai 1977 – 11. Jänner 2024)

Dr. Gottfried Feurstein (7. März 1939 – 12. März 2024)
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Klaus Sarimski verdeutlicht, 
welche Unterstützung Kinder 

und Jugendliche, die unter den 
Bedingungen einer intellektuellen, 
sprachlichen, motorischen oder 
Sinnesbehinderung aufwachsen, in 
ihrer sozial-emotionalen Entwick-
lung brauchen, um größtmögliche 
soziale Teilhabe, Anerkennung und 
emotionales Wohlbefinden erleben 
zu können.

Im ersten Teil seines Buches gibt 
Sarimski einen Überblick über 
die Entwicklung emotionaler und 
sozialer Kompetenzen sowie deren 
Einflussfaktoren und Bedeutung 
für emotionales und soziales Wohl-

befinden von Kindern im Allge-
meinen. Im zweiten Teil stellt der 
Psychologe den Forschungsstand 
zur sozial-emotionalen Entwicklung 
von Kindern mit unterschiedlichen 
Behinderungsformen differenziert 
dar, und im dritten Teil präsentiert 
er diagnostische Verfahren. 

Klaus Sarimski
Psychosoziale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderung. Prävention, Inter-
vention und Inklusion. 
Hogrefe Verlag 2021
ISBN 9783801728816
Preis: 30,80 EUR

Dazugehören und nicht nur 
dabei sein Rezension von Kerstin Huber-Eibl

Rogi findet sein Glück
Rezension von Melissa Felsinger

In diesem Kinderbuch, geschrieben 
von Igor Plohl, geht es um den 

Löwen Rogi, der nach einem Unfall 
querschnittsgelähmt ist und einen 
Rollstuhl nutzt. 

Das Buch erzählt auf einfühlsame 
Weise, wie Rogi, der als „Löwen-
lehrer“ arbeitet, nach seinem Unfall 
Schwierigkeiten hat, sich daran zu 
gewöhnen, einen Rollstuhl zu nutzen. 
Über die anfänglichen Zweifel und 
seine Mutlosigkeit kommt Rogi aber 
mithilfe seiner Kolleg*innen, Schü-
ler*innen und Freund*innen hinweg 
und beginnt eine Stelle als Lehrer in 
einem Krankenhaus. Löwe Rogi lernt 
seinen Alltag zu bewältigen, welche 
gewissen Umstellungen es mit dem 

Rollstuhl in seinem Leben gibt und 
wie er es schafft, all seinen Hobbies 
und Tätigkeiten, die ihm Freude be-
reiten, weiter nachzugehen. 

Das Buch endet mit einer Vorstel-
lung seitens des Autors, der erklärt, 
dass Rogis Geschichte seiner direkt 
nachempfunden ist („Rogi“ verkehrt 
gelesen, ist  „Igor“). Er erzählt von 
seinem Alltag und seinen Tätigkei-
ten als Lehrer in einer Klinikschule. 
Abschließend finden sich im hinte-
ren Teil des Buches noch Seiten mit 
medizinischen und psychologischen 
Informationen und Hilfen bezüglich 
Querschnittslähmung und Tipps für 
Eltern von Kindern mit Querschnitts-
lähmung. 

Buchrezensionen

Igor Plohl

Rogi findet sein Glück. 
Ein Kinderfachbuch über das 
Leben mit Rollstuhl. 
Mabuse-Verlag, 2022
ISBN 978-3-86321-622-1
Preis: 23,50 EUR
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